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Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Issum
mit Bekanntmachungsanordnung vom 08.02.2023
PräambelPräambelPräambelPräambelPräambel
Aufgrund
• der 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April
2022 (GV. NRW. S.490);
• des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I
2012, S. 212 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Umsetzung von
Vorgaben der Einwegkunststoffrichtlinie und der Abfallrahmenrichtli-
nie im Verpackungsgesetz und in anderen Gesetzen vom 09. Juni 2021
(BGSI. I 2021, S1699 ff.);
• des 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 18. April 2017 (BGBl. I
2017, S. 896 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes
zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union vom
23. Oktober 2020 (BGBI. I 2020, S. 2232 ff.);
• des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes vom 20. Oktober 2015
(BGBl. I 2015, S.1739 ff.), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur
Änderung des ElektroG vom 20.Mai 2021 (BGB 2021, S. 1145 ff.);
• des Batteriegesetzes vom 25. Juni 2009 (BGBl. I 2009, S. 1582)
zuletzt geändert Art.1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Batterie-
gesetzes vom 03. November 2020 (BGBl. I 2020, S. 2280 ff.);
• des Verpackungsgesetzes (Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung
der haushaltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen Abfällen
vom 05. Juli 2017 - BGBl. I 2017, S. 2234 ff.), zuletzt geändert durch das
Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der Einwegkunststoffrichtlinie
und der Abfallrahmenrichtlinie im Verpackungsgesetz und in anderen
Gesetzen vom 09. Juni 2021 (BGBI. I2021, S.1699 ff.);
• der 5 und 9 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land
Nordrheinwestfalen vom 01. Februar 2022 (GV NRW 2022, S. 136 ff.);
• sowie des 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 1987, S.
602), zuletzt geändert durch Artikel 9 a des Gesetzes vom 30. März
2021 (BGBl. I 2021 S. 448),
hat der Rat der Gemeinde Issum in seiner Sitzung am 07. Februar 2023
folgende Satzung beschlossen:
11111
Aufgaben und ZieleAufgaben und ZieleAufgaben und ZieleAufgaben und ZieleAufgaben und Ziele
Die Gemeinde betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach
Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung.
Diese öffentliche Einrichtung wird als „kommunale Abfallentsorgungs-
einrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche und wirtschaftliche
Einheit.
(2) Die Gemeinde erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche
Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:
1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet
anfallen.
2. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkör-
ben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.
3. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der
Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet.
(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verpa-
ckungen aus Glas, Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen
erfolgt im Rahmen der rein privatwirtschaftlichen Dualen Systeme zur
Einsammlung, Sortierung und Verwertung von gebrauchten Einweg-
Verpackungen auf der Grundlage der 13 ff. des Verpackungsgesetzes
(VerpackG). Diese privatwirtschaftlichen Dualen Systeme sind kein
Bestandteil der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung der Gemein-
de. Es werden im Rahmen dieser Satzung und unter Berücksichtigung
der Abstimmungsvereinbarung mit den privaten Systembetreibern ge-
mäß  22 VerpackG lediglich flankierende Regelungen dahin getroffen,
welche Abfälle (Einwegverpackungen) in die Erfassungsbehältnisse (z.
B. gelbe Tonne, gelber Sack, Altglascontainer) der privatwirtschaftli-
chen Systeme eingeworfen werden können. Die Erfassung von Einweg-
Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton erfolgt gemeinsam über die

öffentlich-rechtliche Altpapiererfassung der Gemeinde für Drucker-
zeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften.
(4) Die Gemeinde kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den
Absätzen 1-2 Dritter bedienen.
(5) Die Gemeinde wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf
Grundstücken oder in öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde durch-
geführt werden, die Maßgaben des 2 LAbfG beachtet und insbesondere
vorrangig Gebrauchsgüter verwendet werden, die sich durch Wieder-
verwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen.
22222
Abfallentsorgungsleistungen der GemeindeAbfallentsorgungsleistungen der GemeindeAbfallentsorgungsleistungen der GemeindeAbfallentsorgungsleistungen der GemeindeAbfallentsorgungsleistungen der Gemeinde
Die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen sowie aus
anderen Herkunftsbereichen durch die Gemeinde umfasst das Einsam-
meln und Befördern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder
Abfallumschlagstationen des Kreises oder der KKA, wo sie sortiert,
verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Wiederverwert-
bare Abfälle werden getrennt eingesammelt und befördert, damit sie
einer Verwertung zugeführt werden können.
(2) Im Einzelnen erbringt die Gemeinde gegenüber den Benutzenden
der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsor-
gungsleistungen:
1. Einsammeln und Befördern von Restabfällen
2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen.

Unter Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall enthaltenen biolo-
gisch abbaubaren, pflanzlichen Abfallanteile zu verstehen wie z. B.
ungegarte Speisereste, Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher,
Strauch- und Baumschnitt, Rasenschnitt und sonstige Gartenab-
fälle.

3. Einsammeln und Befördern von Altpapier, soweit es sich nicht um
Einweg-Verkaufsverpackungen aus Pappe/Papier/Karton handelt.

4. Einsammlung und Befördern von sperrigen Abfällen/Sperrgut.
5. Einsammeln und Befördern von Elektro- und Elektronik-Altgerä-

ten nach dem ElektroG und 17 dieser Satzung.
6. Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen mit

Schadstoffmobilen und Elektrokleingeräten in stationären Sam-
melstellen.

7. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben.
8. Einsammeln und Befördern von Grünschnitt. Das Einsammeln und

Befördern der Abfälle erfolgt durch eine grundstücksbezogene
Abfallentsorgung mit Abfallgefäßen (Restabfall, Bioabfall, Altpa-
pier), durch eine grundstücksbezogene Sammlung im Holsystem
(Sperrmüll, Elektro- und Elektronik-Altgeräte nach dem ElektroG
und Grünschnitt) sowie durch eine getrennte Einsammlung von
Abfällen außerhalb der regelmäßigen grundstücksbezogenen Ab-
fallentsorgung (Erfassung von schadstoffhaltigen Abfällen und Elek-
trokleingeräten über das Schadstoffmobil und Erfassung der Elek-
tro- und Elektronik-Altgeräte, Sperrgut und Grünschnitt an der
Wertstoffannahmestelle Geldern-Pont). Die näheren Einzelheiten
sind in den 4, 10 - 18 geregelt.

(3) Neben der kommunalen Abfallentsorgung besteht ein gewerbliches
System (Duales System) für die Sammlung von Wertstoffen entspre-
chend den Bestimmungen über die Verordnung zur Vermeidung von
Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung - VerpackVO).
 33333
Ausgeschlossene Ausgeschlossene Ausgeschlossene Ausgeschlossene Ausgeschlossene AbfälleAbfälleAbfälleAbfälleAbfälle
Vom Einsammeln und Befördern durch die Gemeinde sind gemäß  20
Abs. 3 KrWG mit Zustimmung des Kreises ausgeschlossen:
Folgende Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach 25 KrWG
einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rück-
nahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen
die Gemeinde nicht durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei
der Rücknahme mitwirkt ( 20 Abs. 3 Satz 1 KrWG):
Abfälle aus Verpackungen im Sinne des 3 der Verpack VO.
Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten
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Haushaltungen, insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben,
soweit diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in
Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder
beseitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen
Beseitigung im Einklang mit den Abfallwirtschaftsplänen des Landes
durch einen anderen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist
( 20 Abs. 3 Satz 2 KrWG). Diese Abfälle sind in der als Anlage 1 Teil A zu
dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt; die Liste ist Bestandteil
dieser Satzung.
Abfälle aus privaten Haushaltungen, die in der Anlage 1 Teil B aufge-
führt sind; die Liste ist Bestandteil dieser Satzung.
(2) Die Gemeinde kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustim-
mung des Kreises widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den
Ausschluss nicht mehr vorliegen ( 20 Abs. 3 Satz 3 KrWG)
44444
Sammeln von schadstoffhaltigen Sammeln von schadstoffhaltigen Sammeln von schadstoffhaltigen Sammeln von schadstoffhaltigen Sammeln von schadstoffhaltigen AbfällenAbfällenAbfällenAbfällenAbfällen
Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen
Schadstoffbelastung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer
getrennten Entsorgung bedürfen (gefährliche Abfälle i.S.d. 3 Absatz 5
KrWG i.V.m. 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) wer-
den von der Gemeinde bei den von ihr betriebenen Sammelstellen und
Sammelfahrzeugen angenommen. Die Anliefermenge beträgt max. 50
kg pro Anlieferungstermin und pro anliefernder Person.
Zu den gefährlichen Abfällen im Sinne des Satzes 1 gehören zum
Beispiel:
Farben, Lacke. Säuren, Lösungsmittel, Medikamente, Batterien, Lau-
gen, Schädlingsbekämpfungsmittel, Quecksilber, ölhaltige Mischab-
fälle, Leuchtstoffröhren, Labor- und Chemikalienreste.
Zu den gefährlichen Abfällen gehören auch Verkaufsverpackungen, die
mit Resten oder Anhaftungen schadstoffhaltiger Stoffe behaftet sind,
soweit dadurch eine Gesundheits- oder Umweltgefährdung gegeben
ist.
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen
wie z.B. Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben werden, soweit sie
von ihrer Art und Beschaffenheit mit den in Satz 1 genannten Abfällen
entsorgt werden können, von der KKA im Auftrag der Gemeinde durch
mobile Sammelfahrzeuge angenommen.
(2) Die in Absatz 1 genannten gefährlichen Abfälle dürfen nur zu den
von der Gemeinde bekanntgegebenen Terminen an den Sammelstel-
len und Sammelfahrzeugen angeliefert werden. Die Standorte der
Sammelstellen und Sammelfahrzeuge werden von der Gemeinde be-
kanntgegeben.
55555
Anschluss- und BenutzungsrechtAnschluss- und BenutzungsrechtAnschluss- und BenutzungsrechtAnschluss- und BenutzungsrechtAnschluss- und Benutzungsrecht
Jede Eigentümerin und jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemein-
de liegenden Grundstückes ist im Rahmen der Satzung berechtigt, von
der Gemeinde den Anschluss seines Grundstückes an die gemeindli-
che Abfallentsorgung zu verlangen (Anschlussrecht).
Die Anschlussberechtigten und jede andere abfallbesitzende Person
im Gebiet der Gemeinde hat im Rahmen der 2 bis 4 das Recht, die auf
ihrem Grundstück oder sonst bei ihr anfallenden Abfälle der gemeind-
lichen Abfallentsorgung zu überlassen (Benutzungsrecht).
66666
Anschluss- und BenutzungszwangAnschluss- und BenutzungszwangAnschluss- und BenutzungszwangAnschluss- und BenutzungszwangAnschluss- und Benutzungszwang
Jede Eigentümerin und jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemein-
de liegenden Grundstückes ist verpflichtet, ihr oder sein Grundstück
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn
das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt
wird (Anschlusszwang). Der Anschlusszwang besteht auch für Grund-
stücke, die gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haus-
haltungen zu Wohnzwecken genutzt werden. Die Eigentümerin bzw.
der Eigentümer eines Grundstückes als anschlusspflichtige Person
nach den Sätzen 1 und 2 und jede andere abfallbesitzende Person (z. B.
Mietende, Pachtende) auf einem an die kommunale Abfallentsorgung
angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der 2 bis 4
die auf ihrem bzw. seinem Grundstück oder sonst bei sich anfallenden
Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus privaten Haus-
haltungen der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlas-
sen (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach

17 Absatz 1 Satz 1 KrWG i.V.m. 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten
Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen,
insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- und Ge-
bäudeteilen, sowie in anderen vergleichbaren Anfallstellen, wie Wohn-
heimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. Keine Abfälle aus
privaten Haushaltungen sind insbesondere Bauabfälle oder Altautos
i.S.d. 2 Altauto-Verordnung (AltautoV).“
Eigentümerinnen bzw. Eigentümer von Grundstücken oder abfaller-
zeugende und abfallbesitzende Personen auf Grundstücken, die nicht
zu Wohnzwecken, sondern gewerblich/industriell oder als öffentliche
Einrichtungen genutzt werden, haben gleichermaßen die Verpflichtun-
gen nach Absatz 1, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Besei-
tigung im Sinne des 3 Abs. 1 Satz 2 zweiter Halbsatz KrWG anfallen.
Sie haben nach 7 Satz 4 der Gewerbeabfall-Verordnung (GewAbfV) für
gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des 2 Nr. 1 GewAfV eine Pflicht-
Restabfalltonne zu benutzen. Die Zuteilung des Gefäßvolumens für die
Pflicht-Restabfalltonne erfolgt auf der Grundlage der Maßgaben in 11
dieser Satzung. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach 2 Nr. 1 Gew-
AbfV, Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten
Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-Verordnung
aufgeführt sind, insbesondere gewerbliche und industrielle Abfälle, die
Abfällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit
und Zusammensetzung ähnlich sind, sowie Abfälle aus privaten und
öffentlichen Einrichtungen.
77777
Ausnahmen vom BenutzungszwangAusnahmen vom BenutzungszwangAusnahmen vom BenutzungszwangAusnahmen vom BenutzungszwangAusnahmen vom Benutzungszwang
Ein Benutzungszwang nach 6 besteht nicht,
- soweit Abfälle gemäß  3 Abs. 1 oder 3 Abs. 3 dieser Satzung von der
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind;
- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund

einer Rechtsverordnung nach 25 KrWG unterliegen und die Ge-
meinde an deren Rücknahme nicht mitwirkt ( 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
KrWG);

- soweit Abfälle zur Wahrnehmung der Produktverantwortung nach
23 KrWG freiwillig zurückgenommen werden, wenn dem zurück-
nehmenden Herstellenden oder Vertreibenden durch die zuständi-
ge Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach 26
Abs. 3 oder Abs. 4 KrWG erteilt worden ist ( 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
KrWG);

- soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne des 3
Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, 18
KrWG zulässige, gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemä-
ßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden;

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des 3 Abs. 5 KrWG
sind, durch eine nach 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, 18 KrWG
zulässige gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und
schadlosen Verwertung zugeführt werden.

88888
Ausnahmen von Ausnahmen von Ausnahmen von Ausnahmen von Ausnahmen von Anschluss- und BenutzungszwAnschluss- und BenutzungszwAnschluss- und BenutzungszwAnschluss- und BenutzungszwAnschluss- und Benutzungszwang an die kang an die kang an die kang an die kang an die kommunaleommunaleommunaleommunaleommunale
AbfallentsorgungseinrichtungAbfallentsorgungseinrichtungAbfallentsorgungseinrichtungAbfallentsorgungseinrichtungAbfallentsorgungseinrichtung
(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfall-
entsorgungseinrichtung besteht bei Grundstücken, die von privaten
Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden, soweit die anschluss-
und / oder benutzungspflichtige Person nachweist, dass diese in der
Lage ist, Abfälle zur Verwertung auf dem an die kommunale Abfallent-
sorgungseinrichtung angeschlossenen Grundstück ordnungsgemäß und
schadlos im Sinne des 7 Abs. 3 KrWG zu verwerten (Eigenverwertung).
Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang an das Bioab-
fallgefäß besteht insoweit dann, wenn die anschluss- und / oder benut-
zungspflichtige Person nachvollziehbar und schlüssig darlegt, dass
diese nicht nur willens, sondern auch fachlich und technisch in der
Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe
ordnungsgemäß und schadlos im Sinne des 7 Abs. 3 KrWG so zu
behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit,
insbesondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z.B. Ratten),
nicht entsteht. Die Gemeinde stellt auf der Grundlage der Darlegun-
gen der anschluss- und / oder benutzungspflichtigen Person fest, ob
und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang
gemäß  17 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht. Die Feststellung



Mitteilungsblatt Issum | 52. Jahrgang | Nr. 6 | Freitag, 17.02.2023 | Kw 7 | mitteilungsblatt-issum.de/e-paper6

kann widerrufen werden, soweit die Voraussetzungen für eine Ausnah-
me vom Anschluss- und Benutzungszwang nicht mehr vorliegen.
Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei
Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern industriell oder
gewerblich genutzt werden, wenn die abfallerzeugende und / oder
abfallbesitzende Person nachweist, dass diese die bei ihm anfallenden
Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseiti-
gung) und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlas-
sung der Abfälle zur Beseitigung erfordern.
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister stellt auf der Grundlage
der Darlegungen der anschluss- und / oder benutzungspflichtigen
Person fest, ob eine Ausnahme von Anschluss- und Benutzungszwang
gemäß  17 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG besteht. Die Feststellung
kann widerrufen werden, soweit die Voraussetzungen für eine Ausnah-
me vom Anschluss- und Benutzungszwang nicht mehr vorliegen.
99999
Selbstbeförderung zu Selbstbeförderung zu Selbstbeförderung zu Selbstbeförderung zu Selbstbeförderung zu AbfallentsorgungsanlagenAbfallentsorgungsanlagenAbfallentsorgungsanlagenAbfallentsorgungsanlagenAbfallentsorgungsanlagen
Erzeugende und / oder Besitzende von Abfällen, deren Einsammeln
und Befördern durch die Gemeinde gemäß  3 dieser Satzung ausge-
schlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke des Verwer-
tens, Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung
über die Abfallentsorgung im Kreis Kleve zu der vom Kreis angegebe-
nen Sammelstellen, Behandlungsanlagen oder Abfallentsorgungsan-
lagen zu befördern oder befördern zu lassen.
Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle
ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behan-
delns, Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen
Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen.
Darüber hinaus kann die Gemeinde zulassen, dass Abfälle zur Beseiti-
gung vom Besitzer oder der Besitzerin oder in dessen Auftrag zu den
Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Kleve gebracht werden, soweit
eine Erfassung nach 13 aufgrund der anfallenden Mengen unzweck-
mäßig oder aufgrund besonderer Verhältnisse auf dem Grundstück
nicht möglich ist.
1 01 01 01 01 0
Abfallbehälter und Abfallbehälter und Abfallbehälter und Abfallbehälter und Abfallbehälter und AbfallsäckAbfallsäckAbfallsäckAbfallsäckAbfallsäckeeeee
(1) Die Gemeinde bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften
Art, Anzahl und Zweck der Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem
Grundstück, ob und wie die Abfälle voneinander getrennt zu halten
sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr.
(2) Für das Einsammeln und Befördern von Abfällen sind folgende
Abfallbehälter zugelassen:
1. graue Systemabfallbehälter (grauer Deckel) mit einem Inhalt von

60L, 80L, 120L, 240L, 770L und 1.100L für den Restabfall
2. graue Systemabfallbehälter (blauer Deckel) mit einem Inhalt von

120L, 240L, 770L und 1.100L für Papier und Pappe
3. graue Systemabfallbehälter (brauner Deckel) mit einem Inhalt von

120L und 240L für pflanzliche Abfälle
Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle, die sich zum Einsammeln
in Abfallsäcken eignen, können von der Gemeinde zugelassene Abfall-
säcke benutzt werden. Sie werden von der Gemeinde eingesammelt,
soweit sie neben den zugelassenen Abfallbehältern bereitgestellt
sind.
Für die Sammlung von Wertstoffen werden von Betreibenden des
gewerblichen Systems - Duales System - ( 2 Abs. 3) separate Abfallbe-
hältnisse zur Verfügung gestellt.
1 11 11 11 11 1
Anzahl und Größe der Anzahl und Größe der Anzahl und Größe der Anzahl und Größe der Anzahl und Größe der AbfallbehälterAbfallbehälterAbfallbehälterAbfallbehälterAbfallbehälter
(1) Restabfall:
Die Gemeinde stellt für jede angeschlossene Einwohnerin und jeden
angeschlossenen Einwohner ein wöchentliches Regelvolumen von 15
Liter zur Verfügung. Auf Antrag und nach entsprechender Beratung im
Einzelfall kann ein abweichendes Volumen zur Verfügung gestellt
werden. Das wöchentliche Mindestvolumen ist auf 10 Liter je Einwoh-
nendem begrenzt. Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunfts-
bereichen als privaten Haushaltungen wird der Behälterbedarf für
Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Einwohnergleich-
werten gemäß der Abfallentsorgungsgebührensatzung der Gemeinde
Issum ermittelt. Je Einwohnergleichwert wird ein Mindest-Gefäßvolu-

men von 10 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt. Abweichend kann
bei Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen auf Antrag, bei durch die Abfallerzeugenden und / oder Abfallbesit-
zenden nachgewiesener Nutzung von Vermeidungs- und Verwertungs-
möglichkeiten, ein geringeres Mindest-Gefäßvolumen zugelassen
werden. Die Gemeinde legt aufgrund der vorgelegten Nachweise und
ggf. eigenen Ermittlungen/Erkenntnissen das zur Gewährleistung ei-
ner ordnungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behältervolumen fest.
Papier/Pappe:
Die Gemeinde stellt entsprechend der angeschlossenen Einwohner-
zahl graue 120L / 240L-Gefäße mit blauem Deckel zur Sammlung von
Papier und Pappe zur Verfügung.
Bio-Abfälle:
Die Gemeinde stellt für jedes angeschlossene Wohngrundstück ein
graues 120L / 240L-Gefäß mit braunem Deckel zur Sammlung der Bio-
Abfälle zur Verfügung.
Auf jedem Grundstück sind wenigstens ein Restabfall-, ein Papier- und
ein Bioabfall-Gefäß aufzustellen. Dies gilt nicht bei zugelassenen
Grundstücksgemeinschaften. Für Mehrfamilienhausgrundstücke wird
die erforderliche Anzahl an Behältern nach der Zahl der dort gemelde-
ten oder wohnenden Personen ermittelt.
(3) Anzahl und Größe sowie die Art der einzusetzenden Abfallgefäße
bestimmt die Gemeinde nach Maßgabe der Erforderlichkeit und Zweck-
mäßigkeit.
(4) Die Gemeinde stellt auf Antrag und gegen Entrichtung einer ent-
sprechenden Gebühr über das satzungsgemäße Volumen hinaus Ge-
fäßraum zur Verfügung. Zusätzliches Gefäßvolumen wird erst nach
Durchführung einer entsprechenden Abfallberatung bereitgestellt.
Soweit ein Grundstück anders als zu Wohnzwecken genutzt wird,
werden Einwohnergleichwerte nach Maßgabe der Gebührensatzung
festgesetzt, wobei ein Einwohnergleichwert der Personenzahl nach
Absatz 1 gleichzusetzen ist.
(6) Werden Grundstücke gleichzeitig zu Wohnzwecken und anderwei-
tig genutzt, ergibt sich die Gesamtzahl der Abfallbehälter aus der
Addition der Einwohnenden und Einwohnergleichwerte nach Abs. 1
und 5.
(7) Wird festgestellt, dass die vorhandenen Abfallbehälter für die
Aufnahme des regelmäßig anfallenden Abfalls nicht ausreichen und
sind zusätzliche Abfallbehälter nicht beantragt worden, so haben die
Anschlusspflichtigen nach schriftlicher Aufforderung durch die Ge-
meinde die erforderlichen Abfallbehälter aufzustellen; kommen die
dieser Aufforderung nicht nach, so haben sie die Aufstellung der
Abfallbehälter durch die Gemeinde oder deren Beauftragten zu dul-
den.
(8) Abfallgefäßänderungen können wöchentlich durchgeführt werden.
Alle Volumenänderungen sind gebührenpflichtig, ausgenommen die
Erstbelieferung, ein Komplettabzug und der Austausch von defekten
Behältern.
1 21 21 21 21 2
Standplatz der Standplatz der Standplatz der Standplatz der Standplatz der AbfallbehälterAbfallbehälterAbfallbehälterAbfallbehälterAbfallbehälter
Die Abfallbehälter sind am Tage der Abfuhr von der anschlussnehmen-
den Person zu den von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister
festgelegten Zeiten am Geh- oder Straßenrand so aufzustellen, dass
weder der Straßenverkehr noch die Verkehrsteilnehmenden gefährdet
oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder
belästigt werden. Wenn die Abfallbehälter nicht am Grundstück ent-
leert werden können, so kann die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister den Aufstellort der Behälter bestimmen. Anliegende von nicht
befahrbaren Straßen und Wegen haben die Abfallbehälter und Abfall-
säcke an einen für das Sammelfahrzeug erreichbaren Stellplatz zu
bringen.
Verunreinigungen, die durch das Aufstellen der Abfallbehälter, deren
unsachgemäßer Verfüllung usw. entstehen, sind von der Anschluss-
pflichtigen oder vom Anschlusspflichtigen unverzüglich zu entfernen.
Nach der Abfuhr sind die Behälter unverzüglich von der Verkehrsfläche
zu entfernen.
(3) In begründeten Einzelfällen werden auf Antrag die Abfallbehälter
gegen Erstattung der Mehrkosten vom Standort des Behälters abge-
holt und zurückgestellt.
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1 31 31 31 31 3
Benutzung der Benutzung der Benutzung der Benutzung der Benutzung der AbfallbehälterAbfallbehälterAbfallbehälterAbfallbehälterAbfallbehälter
Die Abfallbehälter werden von der Gemeinde oder einem von ihr
beauftragten Unternehmen zur Verfügung gestellt und unterhalten;
sie bleiben in dessen Eigentum.
(2) Die Abfälle müssen in die zur Verfügung gestellten Abfallbehälter
entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt werden. Abfälle dür-
fen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder
neben die Abfallbehälter gelegt werden.
(3) Die Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstückseigentümer
hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Hausbewohnern,
Mietern und Pächtern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt
werden können.
Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur soweit
gefüllt werden, dass sich der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen
nicht in Abfallbehälter eingestampft, verpresst oder in ihnen in einer
Art und Weise verdichtet werden, sodass eine Entleerung am Abfall-
fahrzeug nicht mehr möglich ist, weil der Inhalt nicht mehr geschüttet
werden kann und hierdurch der Entleerungsvorgang ausgeschlossen
wird. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in
Abfallbehälter zu füllen oder Abfälle in Abfallbehälter zu verbrennen.
Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die
Abfallbehälter oder das Sammelfahrzeug beschädigen oder unge-
wöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht in Abfallbehälter oder
Abfallsäcke eingefüllt werden.
Die Abfallbesitzenden haben die Abfälle getrennt nach Papier, pflanzli-
che Abfälle und Restabfall bereitzustellen. Die einzelnen Abfallbehäl-
ter sind wie folgt zu befüllen:
In die Systemabfallbehälter mit grauem Deckel Restabfälle, soweit
diese nicht nach 3 dieser Satzung ausgeschlossen sind. Es dürfen
keine Wertstoffe (Papier, Hohlglas, Metall, Biomüll und Elektronik-
kleingeräte nach dem ElektroG) in das Restabfallgefäß eingefüllt
werden.
In die Systemabfallbehälter mit blauem Deckel nur Papier (mit Ausnah-
me von Hygienepapier und Papierschnipsel) und Pappe (frei von Abfäl-
len).
In die Systemabfallbehälter mit braunem Deckel Garten- und Grünab-
fälle, wie Ast- und Strauchwerk (bis 20 cm Durchmesser), Rasen- und
Heckenschnitt, Wildkräuter, Blumen, Laub, pflanzliche Haushaltsabfäl-
le, wie z.B. Obst- und Gemüseabfälle, Kartoffelschalen, Salatblätter
usw. (keine Essensreste) und sonstige in Nutz- und Ziergarten anfal-
lende Abfälle.
Das Nettogewicht des Abfalls darf folgende Grenzen nicht überschrei-
ten:
bei 60 L und 80 L-Abfallbehältern 50 kg
bei 120 L-Abfallbehältern 60 kg
bei 240 L-Abfallbehältern 110 kg
bei 770 L-Abfallbehältern 300 kg
bei 1.100 L-Abfallbehältern 440 kg
Die Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung der
Abfallbehälter oder durch Einbringung nicht zugelassener Gegenstän-
de an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich nach den allge-
meinen Vorschriften.
1 41 41 41 41 4
AbfallgemeinschaftenAbfallgemeinschaftenAbfallgemeinschaftenAbfallgemeinschaftenAbfallgemeinschaften
Mehrere benachbarte Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohn-
grundstücken oder ihnen gleichgestellte Personen ( 24) können sich
auf Antrag zu Abfallgemeinschaften zusammenschließen, soweit
dadurch eine ordnungsgemäße Befüllung der Abfallbehälter nicht ge-
fährdet erscheint und das Mindestvolumen für Restabfall nicht unter-
schritten wird. Benachbarte Grundstücke sind insbesondere solche,
die unmittelbar aneinandergrenzen, einander gegenüberliegen oder
nur durch eine Straße, einen Weg oder ein Grundstück voneinander
getrennt sind. Der Zusammenschluss bedarf der Zustimmung der Ge-
meinde.
Dem Antrag auf Zustimmung sind beizufügen:
1. Eine schriftliche Absichtserklärung der beteiligten Anschlusspflichti-
gen mit Anschriftenliste.
2. Eine schriftliche Verpflichtungserklärung eines der Beteiligten, die

Einhaltung der Bestimmungen dieser Satzung zu gewährleisten und
die Zahlungspflicht für die gesamte auf die Abfallgemeinschaft entfal-
lende Gebühr zu übernehmen.
1 51 51 51 51 5
Häufigkeit und Zeit der LeerungHäufigkeit und Zeit der LeerungHäufigkeit und Zeit der LeerungHäufigkeit und Zeit der LeerungHäufigkeit und Zeit der Leerung
Die 60L, 80L, 120L und 240L-Restabfallbehälter und die 70L-Restab-
fallsäcke werden jeweils alle 14 Tage entleert bzw. eingesammelt. Die
120L und 240L-Bio-Abfallbehälter werden von Dezember bis Januar 4-
wöchentlich, von Februar bis September 2-wöchentlich und von Okto-
ber bis November wöchentlich entleert. Die 120L und 240L-Papierab-
fallbehälter werden alle vier Wochen entleert. Für die Abfuhr der 770L
und 1.100 L-Restabfallbehälter wird wahlweise ein wöchentlicher oder
14-tägiger Abfuhrrhythmus angeboten. Für die Abfuhr der 770L und
1.100 L-Papierabfallbehälter wird wahlweise ein 14-tägiger oder 4-
wöchentlicher Abfuhrrhythmus angeboten.
Die Festsetzung der Abfuhrtermine und jede Änderung wird rechtzeitig
in geeigneter Weise (z.B. Abfallkalender, Mitteilungsblatt) bekanntge-
geben. Ein Entsorgungskalender mit allen Abfuhrtagen wird jeweils zu
Jahresbeginn zur Verfügung gestellt. Die Abfallbehälter sowie die
Abfälle nach 16-18 dieser Satzung sind bis 6:00 Uhr bereitzustellen.
Für Abfälle, die zu einem späteren Zeitpunkt herausgestellt oder
zugänglich gemacht werden, bestehen an dem betreffenden Tag keine
Ansprüche auf Abfuhr.
1 61 61 61 61 6
Sperrige Sperrige Sperrige Sperrige Sperrige Abfälle und KältegeräteAbfälle und KältegeräteAbfälle und KältegeräteAbfälle und KältegeräteAbfälle und Kältegeräte
Die Anschlussberechtigten und jeder andere Abfallbesitzende im Ge-
biet der Gemeinde hat im Rahmen der 2 - 4 dieser Satzung das Recht,
sperrige Abfälle, die wegen ihres Umfanges oder ihres Gewichts nicht
in den nach dieser Satzung zugelassenen Abfallbehältern eingefüllt
werden können (Sperrmüll), von der Gemeinde auf Anforderung geson-
dert abfahren zu lassen. Sperrige Gegenstände aus Metall sind ge-
trennt vom restlichen Sperrgut bereitzustellen. Bei der Anmeldung
sind Abholadresse (Standort) sowie Art und Menge des abzuholenden
Sperrguts anzugeben.
Die Abfuhr der sperrigen Abfälle und Kältegeräte wird von Amts wegen
im Benehmen mit dem Entsorgungsunternehmen festgesetzt. Die Sperr-
müll-, Metall- und Kältegeräteabfuhren sind bei dem von der Gemein-
de beauftragten Unternehmen per Telefon oder elektronischer Post
anzumelden. Das Unternehmen teilt den Termin für die Abholung mit.
Die sperrigen Abfälle sind frühestens am Tag vor der Abholung ab 15:00
Uhr und spätestens am Tag der Abholung ab 6:00 Uhr zu ebener Erde
möglichst nahe der Verladestelle so bereitzustellen, dass Verkehrst-
eilnehmende nicht gefährdet werden. Verunreinigungen, die durch das
Bereitstellen des Sperrgutes und der Kältegeräte entstehen, sind von
der- oder demjenigen, der das Sperrgut oder die Kältegeräte bereitge-
stellt hat, unverzüglich zu beseitigen.
Sperrige Abfälle im Sinne der Satzung sind insbesondere Matratzen,
Kinderwagen, Fahrräder, Öfen, Teppiche, Polstermöbel und Möbelstü-
cke. Die sperrigen Abfälle müssen so beschaffen sein, dass sie durch
eine Fahrzeugbesatzung (2 Personen) von Hand verladen werden kön-
nen.
Keine sperrigen Abfälle im Sinne der Satzung sind insbesondere übli-
cherweise mit einem Gebäude fest verbundene Gegenstände (Steine,
Türen, Holz, Fenster, Ziegel, Sanitäreinrichtungen usw.), Öltanks, Kfz-
Teile (Motorräder, Mopeds, Autowracks), Papier, Kartonagen, in Sä-
cken, Tüten und Kartons verpackter Abfall, sonstige Kleinteile und
Behälter sowie gewerbliche und industrielle Abfälle jeder Art. Ob
Gegenstände zum Sperrgut gehören, entscheidet im Zweifelsfall die
Gemeinde.
Außerhalb der Abfuhr können sperrige Abfälle kostenlos bei der Werts-
toffannahmestelle Geldern-Pont, Niersbroeker Weg, 47608 Geldern,
unter Vorlage des Personalausweises bzw. einer Meldebescheinigung,
angeliefert werden.
1 71 71 71 71 7
Elektro- und ElektronikaltgeräteElektro- und ElektronikaltgeräteElektro- und ElektronikaltgeräteElektro- und ElektronikaltgeräteElektro- und Elektronikaltgeräte,,,,,     AltbatterienAltbatterienAltbatterienAltbatterienAltbatterien
(1) Die Anschlussberechtigten und jede andere abfallbesitzende Per-
son im Gebiet der Gemeinde hat im Rahmen der 2 - 4 das Recht,
Elektronikgroßgeräte nach dem ElektroG mit Ausnahme von Elektro-
kleingeräten, wie z.B. Rasierer, Fön, Mixer, Toaster, Kaffeemaschinen,
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Telefone, Radios, Uhren und Elektrowerkzeuge sowie Kleinteile von
EDV-Anlagen aus Wohnungen und anderen Teilen des Wohngrundstü-
ckes abfahren zu lassen. Die Abfälle sind bei dem von der Gemeinde
beauftragten Unternehmen per Telefon oder elektronischer Post anzu-
melden. Das Entsorgungsunternehmen teilt den Termin für die Abho-
lung mit.
(2) Elektrokleingeräte, wie z.B. Rasierer, Fön, Mixer, Toaster, Kaffee-
maschinen, Telefone, Radios, Uhren und Elektrowerkzeuge aus priva-
ten Haushalten können bis max. 30 kg pro Gerät und max. 100 kg pro
Anlieferungstermin und anliefernder Person bei den Sammelfahrzeu-
gen eines von der Gemeinde beauftragten Entsorgungsunternehmen
abgegeben werden. Die Termine sowie die Standorte der Sammelfahr-
zeuge werden von der Gemeinde bekannt gegeben.
Besitzende von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren,
die nicht von Altgeräten umschlossen sind, gemäß  10 Abs. 1 Satz 2
ElektroG vor der Abgabe an der Erfassungsstelle von diesen zu trennen
und der gesonderten Altbatterien-Entsorgung zuzuführen. Altbatteri-
en i. S. d. d. 2 Abs. 9 Batteriegesetz (BattG) sind von Endnutzenden ( 2
Abs. 13 BattG) als Besitzende von Altbatterien gemäß  11 Abs. 1 Satz
1 BattG vom unsortierten Siedlungsabfall einer getrennten Erfassung
zuzuführen. Dies gilt gemäß  11 Abs. 1 Satz 2 BattG nicht für Altbatte-
rien, die in andere Produkte fest eingebaut worden sind. Die Gemein-
de informiert darüber, in welcher Art und Weise die getrennte Rück-
nahme von Altbatterien erfolgen soll.
1 81 81 81 81 8
GrünabfälleGrünabfälleGrünabfälleGrünabfälleGrünabfälle
Die Anschlussberechtigten und jede andere abfallbesitzende Person
im Gebiet der Gemeinde hat im Rahmen der 2 - 4 das Recht, sperrige,
kompostierbare Grünabfälle (Ast- und Strauchschnitt von bis zu 20 cm
Durchmesser und max. 1,80 m Länge) von einem durch die Gemeinde
beauftragten Unternehmen zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst,
abholen zu lassen. Die Abfallmenge darf max. 3 cbm pro anschlussbe-
rechtigter Person und Abfuhrtermin betragen.
Die Abfälle sind soweit wie möglich gebündelt (keine Kunststoffschnü-
re oder Metalldrähte), zu ebener Erde möglichst nahe der Verladestel-
le so bereitzustellen, dass Verkehrsteilnehmende nicht gefährdet wer-
den. Verunreinigungen, die durch das Bereitstellen der Grünabfälle
entstehen, sind von der Person, die die Grünabfälle bereitgestellt hat,
unverzüglich zu beseitigen.
Die Abfälle sind bei dem von der Gemeinde beauftragten Unternehmen
per Telefon oder elektronischer Post anzumelden.
Die Abfuhrtermine werden von der Gemeinde bekannt gegeben.
1 91 91 91 91 9
AnmeldepflichtAnmeldepflichtAnmeldepflichtAnmeldepflichtAnmeldepflicht
(1) Die Grundstückseigentümerinnen und / oder die Grundstücksei-
gentümer haben der Gemeinde den erstmaligen Anfall von Abfällen,
die voraussichtliche Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück woh-
nenden Personen, die Grundlage für die Ermittlung der Einwohner-
gleichwerte sowie jede wesentliche Veränderung dieser Angaben.
(2) Wechselt die Grundstückseigentümerin und / oder der Grund-
stückseigentümer, so ist sowohl diese / dieser als auch die neue
Eigentümerin und / oder der neue Eigentümer verpflichtet, die Ge-
meinde unverzüglich zu benachrichtigen.
2 02 02 02 02 0
Auskunftspflicht, BetretungsrechtAuskunftspflicht, BetretungsrechtAuskunftspflicht, BetretungsrechtAuskunftspflicht, BetretungsrechtAuskunftspflicht, Betretungsrecht
Die Grundstückseigentümerinnen und / oder die Grundstückseigentü-
mer, der oder die Nutzungsberechtigten oder die Abfallbesitzenden
oder Abfallerzeugende sind verpflichtet, über  19 hinaus alle für die
Abfallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört
bei Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern industriell oder
gewerblich genutzt werden insbesondere die Mitteilung über die
Anzahl der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl der Betten in
Kliniken und Beherbergungsunternehmen, sowie die Quadratmeter-
zahl der Geschäftsräume.
Die Eigentümerinnen und Eigentümer und / oder Besitzende von Grund-
stücken, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, sind nach
19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von Abfallgefäßen
auf ihrem Grundstück, sowie das Betreten des Grundstücks zum
Zweck des Einsammelns und zur Überwachung des Getrennthaltens

und der Verwertung von Abfällen, zu dulden.
Den Bediensteten und Beauftragten der Gemeinde ist zur Prüfung, ob
die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, im Rahmen des 19
Abs. 1 KrWG ungehindert Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die
nach dieser Satzung Anschluss- und Benutzungszwang besteht.
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen.
(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Gemeinde ausge-
stellten Dienstausweis auszuweisen.
(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1
Grundgesetz) wird insoweit durch 19 Abs. 1 Satz 3 KrWG einge-
schränkt.
2 12 12 12 12 1
Unterbrechung der Unterbrechung der Unterbrechung der Unterbrechung der Unterbrechung der AbfallentsorgungAbfallentsorgungAbfallentsorgungAbfallentsorgungAbfallentsorgung
Unterbleibt die der Gemeinde obliegende Abfallentsorgung bei vorü-
bergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen
infolge von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten
oder behördlichen Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnah-
men sobald wie möglich nachgeholt.
(2) In den Fällen des Abs. 1 besteht kein Anspruch auf Gebührenermä-
ßigung oder auf Schadensersatz.
2 22 22 22 22 2
Benutzung der kBenutzung der kBenutzung der kBenutzung der kBenutzung der kommunalen ommunalen ommunalen ommunalen ommunalen Abfallentsorgungseinrichtung /Anfall derAbfallentsorgungseinrichtung /Anfall derAbfallentsorgungseinrichtung /Anfall derAbfallentsorgungseinrichtung /Anfall derAbfallentsorgungseinrichtung /Anfall der
AbfälleAbfälleAbfälleAbfälleAbfälle
Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungs-
einrichtung beginnt, wenn den anschluss- und benutzungspflichtigen
Grundstückseigentümerinnen und / oder Grundstückseigentümern ein
oder mehrere Abfallgefäße zur Verfügung gestellt worden sind oder ein
oder mehrere Abfallgefäße anderweitig vorhanden sind und diese zur
Abfallüberlassung bereitgestellt werden und das an die kommunale
Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit Abfall-
fahrzeugen zur Entleerung dieser Abfallbehältnisse angefahren wird.
Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn
die Voraussetzungen des Abfallbegriffs gemäß  3 Abs. 1 KrWG erstmals
erfüllt sind.
Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegen-
ständen suchen zu lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände
werden als Fundsachen behandelt.
Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereit-
gestellte Abfälle zu durchsuchen oder wegzunehmen.
2 32 32 32 32 3
AbfallentsorgungsgebührenAbfallentsorgungsgebührenAbfallentsorgungsgebührenAbfallentsorgungsgebührenAbfallentsorgungsgebühren
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der
Gemeinde Issum und die sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Auf-
gaben durch die Gemeinde werden Abfallentsorgungsgebühren nach
der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die kommuna-
le Abfallentsorgungseinrichtung der Gemeinde Issum erhoben.
2 42 42 42 42 4
Andere Berechtigte und Andere Berechtigte und Andere Berechtigte und Andere Berechtigte und Andere Berechtigte und VVVVVerpflichteteerpflichteteerpflichteteerpflichteteerpflichtete
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümerinnen und /
oder Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten gelten
entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümerinnen, -
eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte im Sinne des Woh-
nungseigentumsgesetzes, Nießbrauchende sowie alle sonstigen zum
Besitz eines Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstücksei-
gentümerinnen und / oder Grundstückseigentümer werden von ihren
Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere An-
schluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind.
2 52 52 52 52 5
Begriff des GrundstücksBegriff des GrundstücksBegriff des GrundstücksBegriff des GrundstücksBegriff des Grundstücks
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintra-
gung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht
auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbe-
sitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.
2 62 62 62 62 6
OrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeiten
Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelun-
gen handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser
Satzung zuwiderhandelt, indem man
1. nach 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Gemeinde zum
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Einsammeln oder Befördern überlässt;
2. von der Gemeinde bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke ge-

mäß  6 Abs. 1 Satz 3, 6 Abs. 2, und 11 dieser Satzung zum Einfüllen
von Abfällen nicht benutzt;

3. für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke
entgegen 13 Abs. 6 dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt;

4. Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in 13 Abs. 4, 5
und 7 dieser Satzung befüllt;

5. den erstmaligen Anfall von Abfällen, wesentliche Veränderungen
des Abfalls, die Veränderung der Personenzahl bzw. eine Verände-
rung der Grundlage für die Ermittlung der Einwohnergleichwerte
gemäß  19 dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet;

6. anfallende Abfälle entgegen 22 Abs. 2 i.V. mit 22 Abs. 4 dieser
Satzung unbefugt durchsucht oder wegnimmt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro
geahndet werden, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen
hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen.
2 72 72 72 72 7
InkrInkrInkrInkrInkrafttreten,afttreten,afttreten,afttreten,afttreten,     AußerkrAußerkrAußerkrAußerkrAußerkrafttretenafttretenafttretenafttretenafttreten
Diese Satzung tritt am 01.03.2023 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallentsorgung in der
Gemeinde Issum vom 15.12.2005 zuletzt geändert durch Satzung vom
03.12.2019 außer Kraft.
Issum, 07.02.2023
Gemeinde Issum
Der Bürgermeister
gez.
Clemens Brüx

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Issum vomAbfallentsorgungssatzung der Gemeinde Issum vomAbfallentsorgungssatzung der Gemeinde Issum vomAbfallentsorgungssatzung der Gemeinde Issum vomAbfallentsorgungssatzung der Gemeinde Issum vom
07.02.202307.02.202307.02.202307.02.202307.02.2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird bestä-
tigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss überein-
stimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann
gemäß  7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf von sechs
Monaten seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
Issum vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Issum, 08.02.2023
gez.
Clemens Brüx
Bürgermeister
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Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung
mit Bekanntmachungsanordnung vom 08.02.2023
PräambelPräambelPräambelPräambelPräambel
Aufgrund von 4 des Bestattungsgesetzes NRW in der Fassung der
Bekanntmachung vom 01.06.2003 (GV NRW S. 313), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 19.02.2022 (GV. NRW. S. 122) und 7 i. V. m. 41
Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung NRW in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S.
490), sowie der 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)für
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Dezember 2022 (GV. NRW. S.
1063), in Verbindung mit 32 der Friedhofssatzung der Gemeinde Issum
in der letztgültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Issum in seiner
Sitzung am 07.02.2023 folgende Satzung beschlossen:
11111
6 Abs. 1 Nr. b) wird wie folgt geändert:
Benutzung der FriedhofsgebäudeBenutzung der FriedhofsgebäudeBenutzung der FriedhofsgebäudeBenutzung der FriedhofsgebäudeBenutzung der Friedhofsgebäude
b) für die Benutzung der Aussegnungshalle 380,20 Euro.
22222
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.
Issum, 07.02.2023
Der Bürgermeister
gez.
Brüx

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensat-Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensat-Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensat-Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensat-Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensat-
zung vom 07.02.2023zung vom 07.02.2023zung vom 07.02.2023zung vom 07.02.2023zung vom 07.02.2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss
übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann
gemäß  7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf von sechs
Monaten seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
Issum vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Issum, 08.02.2023
gez.
Clemens Brüx
Bürgermeister

Kurzbericht über die Sitzung des Rates
der Gemeinde Issum am 07.02.2023
Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TTTTTeileileileileil
Wahl einer Schiedsperson und ei-Wahl einer Schiedsperson und ei-Wahl einer Schiedsperson und ei-Wahl einer Schiedsperson und ei-Wahl einer Schiedsperson und ei-
ner stellvertretenden Schiedsperner stellvertretenden Schiedsperner stellvertretenden Schiedsperner stellvertretenden Schiedsperner stellvertretenden Schiedsper-----
sonsonsonsonson
Bernhard Greitemeier wird für die
Dauer von 5 Jahren zum Schieds-
mann und Peter Weggen zum stell-
vertretenden Schiedsmann ge-
wählt.
Zuwendungen an FraktionenZuwendungen an FraktionenZuwendungen an FraktionenZuwendungen an FraktionenZuwendungen an Fraktionen
Es wird beschlossen, die Zuwen-
dungen an Fraktionen rückwir-
kend zum 01.01.2023 auf einen
Betrag von 8,50 € pro Monat und
Mitglied sowie einen Sockelbe-
trag von 200 € pro Jahr und Frak-
tion zu erhöhen.
Satzung zur Änderung der Fried-Satzung zur Änderung der Fried-Satzung zur Änderung der Fried-Satzung zur Änderung der Fried-Satzung zur Änderung der Fried-
hofsgebührensatzunghofsgebührensatzunghofsgebührensatzunghofsgebührensatzunghofsgebührensatzung
Die Satzung zur Änderung der
Friedhofsgebührensatzung wird
beschlossen. Sie wird im Mittei-
lungsblatt öffentlich bekannt ge-
macht.
Neue Neue Neue Neue Neue AbfallentsorgungssatzungAbfallentsorgungssatzungAbfallentsorgungssatzungAbfallentsorgungssatzungAbfallentsorgungssatzung
zum 01.03.2023zum 01.03.2023zum 01.03.2023zum 01.03.2023zum 01.03.2023
Der Rat beschließt die neue Ab-
fallentsorgungssatzung zum
01.03.2023. Sie wird im Mittei-

lungsblatt öffentlich bekannt ge-
macht.
Beratung und BeschlussfassungBeratung und BeschlussfassungBeratung und BeschlussfassungBeratung und BeschlussfassungBeratung und Beschlussfassung
der Haushaltssatzung für das Jahrder Haushaltssatzung für das Jahrder Haushaltssatzung für das Jahrder Haushaltssatzung für das Jahrder Haushaltssatzung für das Jahr
20232023202320232023
Der Rat beschließt die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr
2023.
Aufstellung des BebauungsplanesAufstellung des BebauungsplanesAufstellung des BebauungsplanesAufstellung des BebauungsplanesAufstellung des Bebauungsplanes
Issum NrIssum NrIssum NrIssum NrIssum Nr..... 8 - K 8 - K 8 - K 8 - K 8 - Kullenweg / ullenweg / ullenweg / ullenweg / ullenweg / WWWWWeselereselereselereselereseler
Straße - 4. ÄnderungStraße - 4. ÄnderungStraße - 4. ÄnderungStraße - 4. ÄnderungStraße - 4. Änderung
Satzungsbeschluss gemäß § 10Satzungsbeschluss gemäß § 10Satzungsbeschluss gemäß § 10Satzungsbeschluss gemäß § 10Satzungsbeschluss gemäß § 10
BauGBBauGBBauGBBauGBBauGB
Der Bebauungsplan Issum Nr. 8 -
Kullenweg / Weseler Straße - 4.
Änderung wird beschlossen.
Aufstellung des BebauungsplanAufstellung des BebauungsplanAufstellung des BebauungsplanAufstellung des BebauungsplanAufstellung des Bebauungsplan
Sevelen NrSevelen NrSevelen NrSevelen NrSevelen Nr..... 23 - Schanzstr 23 - Schanzstr 23 - Schanzstr 23 - Schanzstr 23 - Schanzstraße füraße füraße füraße füraße für
den Bereich „den Bereich „den Bereich „den Bereich „den Bereich „
Satzungsbeschluss gemäß § 10Satzungsbeschluss gemäß § 10Satzungsbeschluss gemäß § 10Satzungsbeschluss gemäß § 10Satzungsbeschluss gemäß § 10
BauGBBauGBBauGBBauGBBauGB
Der Bebauungsplan Sevelen Nr.
23 - Schanzstraße für den Bereich
„Schanzstraße 14“ (Heesenhof) -
1. Änderung im Bereich „An der
Isidorkapelle“ wird beschlossen.
15. Änderung des Flächennut-15. Änderung des Flächennut-15. Änderung des Flächennut-15. Änderung des Flächennut-15. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Issumzungsplanes der Gemeinde Issumzungsplanes der Gemeinde Issumzungsplanes der Gemeinde Issumzungsplanes der Gemeinde Issum
im Bereich des Clubhauses desim Bereich des Clubhauses desim Bereich des Clubhauses desim Bereich des Clubhauses desim Bereich des Clubhauses des

Golfclubs Issum Niederrhein amGolfclubs Issum Niederrhein amGolfclubs Issum Niederrhein amGolfclubs Issum Niederrhein amGolfclubs Issum Niederrhein am
PauenwegPauenwegPauenwegPauenwegPauenweg
Beschlussfassung über die Beschlussfassung über die Beschlussfassung über die Beschlussfassung über die Beschlussfassung über die VVVVVerererererab-ab-ab-ab-ab-
schiedung der 10. Änderung desschiedung der 10. Änderung desschiedung der 10. Änderung desschiedung der 10. Änderung desschiedung der 10. Änderung des
Flächennutzungsplans Clubhau-Flächennutzungsplans Clubhau-Flächennutzungsplans Clubhau-Flächennutzungsplans Clubhau-Flächennutzungsplans Clubhau-
ses des Golfclubs Issum Niederses des Golfclubs Issum Niederses des Golfclubs Issum Niederses des Golfclubs Issum Niederses des Golfclubs Issum Nieder-----
rhein am Pauenwegrhein am Pauenwegrhein am Pauenwegrhein am Pauenwegrhein am Pauenweg
Die 15. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Is-
sum im Bereich des Clubhauses
des Golfclubs Issum Niederrhein
am Pauenweg wird unter Berück-
sichtigung der vorgetragenen An-
regungen beschlossen.
Genehmigung einer Dringlich-Genehmigung einer Dringlich-Genehmigung einer Dringlich-Genehmigung einer Dringlich-Genehmigung einer Dringlich-
kkkkkeitsentscheidung gem.eitsentscheidung gem.eitsentscheidung gem.eitsentscheidung gem.eitsentscheidung gem. § 60  § 60  § 60  § 60  § 60 AbsAbsAbsAbsAbs.....
1 GO NRW1 GO NRW1 GO NRW1 GO NRW1 GO NRW
hier: Bewirtschaftung der Grund-hier: Bewirtschaftung der Grund-hier: Bewirtschaftung der Grund-hier: Bewirtschaftung der Grund-hier: Bewirtschaftung der Grund-
stückstückstückstückstücke und baulichen e und baulichen e und baulichen e und baulichen e und baulichen AnlagenAnlagenAnlagenAnlagenAnlagen
Die Dringlichkeitsentscheidung
vom 27.12.2022 über die Zustim-
mung zur Leistung erheblicher
überplanmäßiger Aufwendungen
und Auszahlungen bei Produkt
„Sporthalle Burgweg“, Sachkon-
to „Bewirtschaftung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen“ bis
zum einem Betrag von 5.400,00 €
wird genehmigt.

Genehmigung einer Dringlich-Genehmigung einer Dringlich-Genehmigung einer Dringlich-Genehmigung einer Dringlich-Genehmigung einer Dringlich-
kkkkkeitsentscheidung gem.eitsentscheidung gem.eitsentscheidung gem.eitsentscheidung gem.eitsentscheidung gem. § 60  § 60  § 60  § 60  § 60 AbsAbsAbsAbsAbs.....
1 GO NRW1 GO NRW1 GO NRW1 GO NRW1 GO NRW
hier: Kostenersatz Mehraufwandhier: Kostenersatz Mehraufwandhier: Kostenersatz Mehraufwandhier: Kostenersatz Mehraufwandhier: Kostenersatz Mehraufwand
wegen wegen wegen wegen wegen AltlastenAltlastenAltlastenAltlastenAltlasten
Die Dringlichkeitsentscheidung
vom 27.12.2022 über die Zustim-
mung zur Leistung erheblicher
außerplanmäßiger Aufwendungen
und Auszahlungen bei Produkt
„Grundstücks- und Gebäudema-
nagement“, Sachkonto „Aufwen-
dungen für sonstige Dienstleis-
tungen“ bis zum einem Betrag
von 89.110,00 € wird genehmigt.
Nachweis der unerheblichen überNachweis der unerheblichen überNachweis der unerheblichen überNachweis der unerheblichen überNachweis der unerheblichen über-----
und außerplanmäßigen und außerplanmäßigen und außerplanmäßigen und außerplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwen-Aufwen-Aufwen-Aufwen-Aufwen-
dungen/Auszahlungen im 4.dungen/Auszahlungen im 4.dungen/Auszahlungen im 4.dungen/Auszahlungen im 4.dungen/Auszahlungen im 4. Quar Quar Quar Quar Quar-----
tal 2022tal 2022tal 2022tal 2022tal 2022
Der Nachweis der unerheblichen
über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen/Auszahlungen im 4.
Quartal 2022 wird zur Kenntnis
genommen.
Zustimmung zur Leistung erheb-Zustimmung zur Leistung erheb-Zustimmung zur Leistung erheb-Zustimmung zur Leistung erheb-Zustimmung zur Leistung erheb-
licher überplanmäßiger licher überplanmäßiger licher überplanmäßiger licher überplanmäßiger licher überplanmäßiger Aufwen-Aufwen-Aufwen-Aufwen-Aufwen-
dungen und dungen und dungen und dungen und dungen und Auszahlungen gemäßAuszahlungen gemäßAuszahlungen gemäßAuszahlungen gemäßAuszahlungen gemäß
§ 83 GO NRW;§ 83 GO NRW;§ 83 GO NRW;§ 83 GO NRW;§ 83 GO NRW;
hier: Schülerbeförderungskostenhier: Schülerbeförderungskostenhier: Schülerbeförderungskostenhier: Schülerbeförderungskostenhier: Schülerbeförderungskosten



Mitteilungsblatt Issum | 52. Jahrgang | Nr. 6 | Freitag, 17.02.2023 | Kw 7 | mitteilungsblatt-issum.de/e-paper18

Der Rat stimmt der Deckung für
die Leistung erheblicher überplan-
mäßiger Aufwendungen und Aus-
zahlungen bei Produkt „Schüler-
beförderung“, Sachkonto „Schü-
lerbeförderungskosten“ bis zur
Höhe von 9.249,89 € zu.
Zustimmung zur Leistung erheb-Zustimmung zur Leistung erheb-Zustimmung zur Leistung erheb-Zustimmung zur Leistung erheb-Zustimmung zur Leistung erheb-
licher überplanmäßiger licher überplanmäßiger licher überplanmäßiger licher überplanmäßiger licher überplanmäßiger Aufwen-Aufwen-Aufwen-Aufwen-Aufwen-
dungen und dungen und dungen und dungen und dungen und Auszahlungen gemäßAuszahlungen gemäßAuszahlungen gemäßAuszahlungen gemäßAuszahlungen gemäß
§ 83 GO NRW;§ 83 GO NRW;§ 83 GO NRW;§ 83 GO NRW;§ 83 GO NRW;
hier: Unterhaltung der Grundstü-hier: Unterhaltung der Grundstü-hier: Unterhaltung der Grundstü-hier: Unterhaltung der Grundstü-hier: Unterhaltung der Grundstü-
ckckckckcke und baulichen e und baulichen e und baulichen e und baulichen e und baulichen Anlagen (Brü-Anlagen (Brü-Anlagen (Brü-Anlagen (Brü-Anlagen (Brü-
derderderderder-Grimm-Schule)-Grimm-Schule)-Grimm-Schule)-Grimm-Schule)-Grimm-Schule)
Der Rat stimmt der weiteren Leis-

tung erheblicher überplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen
bei Produkt „Brüder-Grimm-Schu-
le“, Sachkonto „Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anla-
gen“ bis zur Höhe von 11.000,00
€ zu.
Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher TTTTTeileileileileil
Mitteilung über erfolgte Mitteilung über erfolgte Mitteilung über erfolgte Mitteilung über erfolgte Mitteilung über erfolgte AuftrAuftrAuftrAuftrAuftrags-ags-ags-ags-ags-
vergaben durch den Bürgermeis-vergaben durch den Bürgermeis-vergaben durch den Bürgermeis-vergaben durch den Bürgermeis-vergaben durch den Bürgermeis-
ter im 4. Quartal 2022ter im 4. Quartal 2022ter im 4. Quartal 2022ter im 4. Quartal 2022ter im 4. Quartal 2022
Die Mitteilung über erfolgte Auf-
tragsvergaben durch den Bürger-
meister im 4. Quartal 2022 wird
zur Kenntnis genommen.

Kurzbericht über die
Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses der
Gemeinde Issum am
07.02.2023
Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TTTTTeileileileileil
Wahl einer Schiedsperson und ei-Wahl einer Schiedsperson und ei-Wahl einer Schiedsperson und ei-Wahl einer Schiedsperson und ei-Wahl einer Schiedsperson und ei-
ner stellvertretenden Schiedsperner stellvertretenden Schiedsperner stellvertretenden Schiedsperner stellvertretenden Schiedsperner stellvertretenden Schiedsper-----
sonsonsonsonson
1. Bernhard Greitemeier wird für
die Dauer von 5 Jahren zum
Schiedsmann gewählt.
2. Peter Weggen wird für die Dau-
er von 5 Jahren zum stellvertre-
tenden Schiedsmann gewählt.
Zuwendungen an FraktionenZuwendungen an FraktionenZuwendungen an FraktionenZuwendungen an FraktionenZuwendungen an Fraktionen
Es wird beschlossen, die Zuwen-
dungen an Fraktionen rückwir-
kend zum 01.01.2023 nach Vor-
schlag 1 auf einen Betrag von 8,50
€ pro Monat und Mitglied sowie
einen Sockelbetrag von 200 € pro
Jahr und Fraktion zu erhöhen
Satzung zur Änderung der Fried-Satzung zur Änderung der Fried-Satzung zur Änderung der Fried-Satzung zur Änderung der Fried-Satzung zur Änderung der Fried-
hofsgebührensatzunghofsgebührensatzunghofsgebührensatzunghofsgebührensatzunghofsgebührensatzung
Dem Rat wird empfohlen, die Sat-
zung zur Änderung der Friedhofs-
gebührensatzung zu beschließen.
Neue Neue Neue Neue Neue AbfallentsorgungssatzungAbfallentsorgungssatzungAbfallentsorgungssatzungAbfallentsorgungssatzungAbfallentsorgungssatzung
zum 01.03.2023zum 01.03.2023zum 01.03.2023zum 01.03.2023zum 01.03.2023
Dem Rat wird empfohlen, die Ab-
fallentsorgungssatzung zum
01.03.2023 zu beschließen.
Beratung und BeschlussfassungBeratung und BeschlussfassungBeratung und BeschlussfassungBeratung und BeschlussfassungBeratung und Beschlussfassung
der Haushaltssatzung für das Jahrder Haushaltssatzung für das Jahrder Haushaltssatzung für das Jahrder Haushaltssatzung für das Jahrder Haushaltssatzung für das Jahr
20232023202320232023

Der Haupt- und Finanzausschuss
empfiehlt dem Rat, die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr
2023 zu beschließen.
Vorbeugemaßnahmen hinsichtlichVorbeugemaßnahmen hinsichtlichVorbeugemaßnahmen hinsichtlichVorbeugemaßnahmen hinsichtlichVorbeugemaßnahmen hinsichtlich
einer möglichen Energiemangel-einer möglichen Energiemangel-einer möglichen Energiemangel-einer möglichen Energiemangel-einer möglichen Energiemangel-
lagelagelagelagelage
Die Mitteilung der Verwaltung
wird zur Kenntnis genommen.
Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher TTTTTeileileileileil
Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der WirtschaftsförderungWirtschaftsförderungWirtschaftsförderungWirtschaftsförderungWirtschaftsförderung
Es wird über aktuelle Maßnah-
men im Bereich der Wirtschafts-
förderung berichtet

Standesamtliche
Mitteilungen
Sterbefälle:Sterbefälle:Sterbefälle:Sterbefälle:Sterbefälle:
in Issum:
04.02.2023 Otto Arthur Walter, Is-
sum, Gelderner Straße 110
(97 Jahre)
02.02.2023 Hans-Jürgen Gräsel,

Issum, Am Tapp 22
(61 Jahre)
06.02.2023 Maria Fronhoffs geb.
Croonenbroeck, Issum-Sevelen,
Bongersdyck 46
(93 Jahre)

Wochenmärkte in der
Gemeinde Issum
Mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Kirchplatz in Sevelen
Donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Platz „ An de Pomp“
in Issum
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Rufnummern in der
Gemeinde Issum
Gemeindeverwaltung Issum, Herrlichkeit 7-9, Issum Tel.02835/10-0
Altenheim St. Antonius, Büllenstr. 1, Sevelen
Tel. 02835/44650
Hubertus- Apotheke, Kirchplatz 2, Sevelen
Tel.02835/5250
Apotheke zur Herrlichkeit, Vogt-von-Belle-Platz 6, Issum
Tel. 02835/4488050
Bürgerhaus Sevelen, Dorfstr. 55, Sevelen
Tel. 02835/5077
Brüder-Grimm-Schule, Neustr. 37, Issum
Tel. 02835/2382
St. Nikolaus-Schule, Weseler Str. 52, Issum
Tel. 02835/2866
Multifunktionale Begegnungsstätte, Vogt-von-Belle-Platz 11, Issum
Tel. 02835/4109
Polizeistation Issum, Herrlichkeit, Issum
Tel. 02835/10-61 o. 02835/2222
„Servicestelle“ der Gemeinde Issum
Tel. 02835/10-91
Spaßbad Hexenland, Schepersdyck 1, Sevelen
Tel. 02835/5800
Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz 12, Issum
Tel. 02835/2634

Ostermarkt im Rathauspark Issum

EFUS
Einelternfamilien fördern und stärken
Sie sind Alleinerziehend, Sie arbeiten oder Sie bekommen finanzielle
Unterstützung und wünschen sich eine Beratung...
WIR unterstützen bei konkreten Problemen
WIR beraten, welche Leistungen Ihnen zu stehen
WIR helfen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte
WIR haben ein offenes Ohr für Ihre Situation
Sie finden uns in Issum am:
Mittwoch, den 22.02.2023 09:30 - 12:30 Uhr
Ort: im Rathaus, Besprechungszimmer 1EG Raum 106
Wir bitten um vorherige Terminabsprachen, aber spontane Beratun-
gen können auch möglich gemacht werden.
EFUS - Mobil: Fr. Zampietro Handynr.: 01578-0578050
EFUS - Büro Telefonnr.: 02821 8960699.
Wir freuen uns auf Sie.

Frauen stärken
Wie kann ich mich vor Übergriffen schützen?
Informationsveranstaltung für
Frauen und Mädchen ab 16 Jah-
ren
Anlässlich des Internationalen
Frauentages 2023 bietet die
Gleichstellungsbeauftragte der
Gemeinde Issum in Kooperation
mit der Kriminalprävention/Opfer-
schutz der Kreispolizeibehörde
Kleve und der Frauenberatungs-
stelle IMPULS eine kostenlose
Veranstaltung für Frauen an, die
mehr über Möglichkeiten des
Selbstschutzes und wirkungsvol-
lem Verhalten in bedrohlichen Si-
tuationen erfahren wollen.
Die Referentinnen Stefanie Bod-
den-Bergau von der Kreispolizei-
behörde Kleve und Laura Zwar von
der Frauenberatungsstelle Impuls
werden unter anderem Hinweise

zu polizeilichen Fakten, Bedro-
hung durch Fremde und Bekann-
te, Körpersprache und Hilfsange-
boten geben.
Ziel ist es, den Teilnehmerinnen
Informationen und geeignete
Handlungsstrategien zu vermit-
teln, die zur eigenen Sicherheit
beitragen.
TTTTTermin:ermin:ermin:ermin:ermin: Donnerstag, 09. März
2023, 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
Ort:Ort:Ort:Ort:Ort: Ratssaal der Gemeinde Is-
sum - Haus Issum,
Herrlichkeit 7-9,
47661 Issum
Um vorherige Anmeldung bei der
Gleichstellungsbeauftragten der
Gemeinde Issum, Sarah Schulze
unter 02835/10-91 oder eMail:
gleichstellung@issum.de wird ge-
beten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am 11. und 12. März 2023 von
11.00 bis 18.00 Uhr feiert der Os-
termarkt Issum sein 25. Jubiläum
im Rathauspark.
Schon zum 25. Mal findet der be-
liebte Frühlingsmarkt an der Herr-
lichkeit statt. Knapp 40 Ausstel-
ler werden ihre Waren entlang der
Wege im Rathauspark anbieten
und die Besucher auf den kom-
menden Frühling und das nahen-
de Osterfest einstimmen.
Hier können alle fündig werden,
die ihre österliche Dekoration er-
weitern möchten, ein kleines Ge-
schenk suchen oder sich einfach
nur auf den anstehenden Frühling
freuen. Ein abwechslungsreiches
Angebot lädt zum gemütlichen
Bummel durch den Park ein. Als
kleine Geschenke eignen sich
etwa die ersten bunten Blumen
für Balkon und Garten, Gestecke
und Kränze aus Naturmaterialien,
kunstvolle Arbeiten aus Holz, Ke-
ramik, Glas, Stoff oder Metall oder
handgearbeiteter Modeschmuck.
Das farbenfrohe Ambiente des Is-
sumer Ostermarktes und fast 40
kunstgewerbliche Aussteller er-
warten Sie zu einem stimmungs-
vollen Frühlingsauftakt. Neben vie-
len altbekannten Anbietern sind
auch wieder einige neue Händler
im Park zu finden. Detailreich ver-
zierte Ostereier sind im His-Tör-

chen zu bestaunen. Die von den
Künstlerinnen mit verschiedenen
Techniken bemalten Eier werden
zu kleinen Kunstwerken und sind
ganz besondere Hingucker für den
heimischen Osterstrauß und die
Osterdekoration. Gleichzeitig fin-
det im His-Törchen die neue Aus-
stellung zum 30-jährigen Beste-
hen des kleinen Museums statt.
Ein Besuch lohnt sich hier also
auf jeden Fall. Nicht nur bei den
jüngeren Gästen sehr beliebt sind
die tierischen Teilnehmer. Läm-
mer, Hühner, Kaninchen und allen
voran die schlüpfenden Küken
werden wieder die staunenden
Blicke der Betrachter auf sich zie-
hen. Für die ganz Kleinen wird die
beliebte Eisenbahn ihre Runden
drehen. Außerdem gibt es leckere
Zuckerwatte, gebrannte Mandeln
und andere Süßigkeiten.
Im großen Zelt am Laubengang
laden die Issumer Landfrauen mit
vielen selbstgebackenen Kuchen
und frischen Waffeln in ihre Cafe-
teria ein. Hier gibt es ein leckeres
Tässchen Kaffee und heißen Ka-
kao zum Wärmen, aber auch kal-
te Getränke werden angeboten.
Daneben finden sich deftige Le-
ckereien am Imbissstand und in
der Gulaschkanone wartet eine
herzhafte Suppe. Für den kleine-
ren Hunger steht das Crêpesmo-

bil mit verschiedenen Crêpesvari-
ationen bereit.
Auch die Herrlichkeitsmühle auf
der Mühlenstraße öffnet anläss-
lich des Issumer Ostermarkts am
Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihre
Türen. Interessierte Besucher
können bei sich bei einer kurz-
weiligen Führung über die Tech-
nik des alten Mahlwerks infor-
mieren und auf den verschiede-
nen Etagen des Gebäudes Höhen-
luft schnuppern. Die passende
Stärkung gibt es im Mühlencafé
im Erdgeschoss, das die Besucher
der Mühle mit Kaffee und selbst-

gebackenem Kuchen versorgt.
Ebenfalls einen Besuch wert ist
das ehemalige jüdische Gemein-
dezentrum auf der Kapellener
Straße 30a. Am Sonntag, den 12.
März, ist von 14.00 bis 17.00 Uhr
für Besucher geöffnet. Dort befin-
den sich heute eine Dokumenta-
tion zur Geschichte der Juden am
Ort und in der Umgebung sowie
eine Ausstellung von jüdischen
Kult- und Gebrauchsgegenstän-
den.
Weitere Infos gibt es bei der Ge-
meinde Issum, Telefon: 02835-
1024, E-Mail: touristik@issum.de
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Christliche Gemeinde Issum

Evangelische Kirchengemeinde Hoerstgen

Mühlenstraße 10 bMühlenstraße 10 bMühlenstraße 10 bMühlenstraße 10 bMühlenstraße 10 b
„Richtet eure Gedanken ganz auf
die Dinge, die wahr und achtens-
wert, gerecht, rein und unanstö-
ßig sind und allgemeine Zustim-
mung verdienen; beschäftigt euch
mit dem, was vorbildlich ist und

zu Recht gelobt wird.“ Philipper
4, 8 (Neue Genfer Übersetzung)
Herzlich willkommen zu folgen-Herzlich willkommen zu folgen-Herzlich willkommen zu folgen-Herzlich willkommen zu folgen-Herzlich willkommen zu folgen-
den Begegnungen in der kom-den Begegnungen in der kom-den Begegnungen in der kom-den Begegnungen in der kom-den Begegnungen in der kom-
menden menden menden menden menden WWWWWoche:oche:oche:oche:oche:
Sonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. Februar
10.30 Uhr - Gottesdienst „Hoff-

nung trotz Verfolgung“ mit Open
Doors zur Situation verfolgter
Christen
Mittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. Februar
9.30 Uhr - kleines Frauenfrühstück
Freitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. Februar
17 Uhr - Jungpfadfinder / Wölflinge

19 Uhr - Pfadfinder
Auf der Internetseite christliche-
gemeinde-issum.de gibt es wei-
tere Informationen zur Gemein-
de, es stehen auch Predigten ver-
gangener Gottesdienste zum
Nachhören bereit.

Katholische Kirchengemeinde St. Anna Issum-Sevelen

Gemeindehaus Sevelen, Rheurd-
ter Straße 42
Sonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. Februar
9.15 Uhr - Gottesdienst, Kirche
Hoerstgen, Dorfstraße 24, Pfarrer
Maser
10.30 Uhr - Gottesdienst, Kirche
Sevelen, Rheurdter Straße 42,
Pastor Maser
dienstagsdienstagsdienstagsdienstagsdienstags
9.30 Uhr - evangelischer Gottes-
dienst mit Abendmahl, Kapelle des

Antoniushauses, Büllenstraße 1
(nicht am „Veilchendienstag“, 21.
Februar)
Evangelische öffentliche Büche-Evangelische öffentliche Büche-Evangelische öffentliche Büche-Evangelische öffentliche Büche-Evangelische öffentliche Büche-
reireireireirei im Gemeindehaus Sevelen,
Rheurdter Straße 42, geöffnet
dienstags von 16 bis 17.30 Uhr
oder „mal zwischendurch“ nach
Vereinbarung. Auch das Angebot
„Büchertasche“ besteht weiter:
Lesestoff auf Bestellung oder
Empfehlung, zugestellt oder zur

Abholung im Gemeindehaus. An-
sprechbereit: Karin und Jörg Heil,
02835-5662
Kirchlicher UnterrichtKirchlicher UnterrichtKirchlicher UnterrichtKirchlicher UnterrichtKirchlicher Unterricht
freitags 15 Uhr Konfikids in Hoer-
stgen
freitags 16 Uhr Konfis in Rheurdt
Schon vormerkSchon vormerkSchon vormerkSchon vormerkSchon vormerken:en:en:en:en: Am Freitag, 3.
März, ist Weltgebetstag. Frauen
aller Konfessionen laden ein zum
Thema „Glaube bewegt“. Der
Gottesdienst von Frauen aus Tai-

wan wird in Sevelen um 15 Uhr in
der evangelischen Kirche, Rheurd-
ter Straße 42, gefeiert. Anschlie-
ßend Beisammensein bei Tee und
Gesprächen.
Sonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. Februar
9.15 Uhr - Gottesdienst, Kirche
Hoerstgen, Dorfstraße 24, Pfarrer
Maser
10.30 Uhr - Gottesdienst mit Ab-
endmahlt, Kirche Rheurdt, Kirch-
straße 44, Pastor Maser

GottesdiensteGottesdiensteGottesdiensteGottesdiensteGottesdienste
Samstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. Februar
18.30 Uhr - St. Antonius Kirche:
Eucharistiefeier
Sonntag, 19. Februar - 7. Sonn-Sonntag, 19. Februar - 7. Sonn-Sonntag, 19. Februar - 7. Sonn-Sonntag, 19. Februar - 7. Sonn-Sonntag, 19. Februar - 7. Sonn-
tag im Jahreskreistag im Jahreskreistag im Jahreskreistag im Jahreskreistag im Jahreskreis
10 Uhr - St. Nikolaus Kirche: Eu-
charistiefeier
Montag, 20. Februar - Rosenmon-Montag, 20. Februar - Rosenmon-Montag, 20. Februar - Rosenmon-Montag, 20. Februar - Rosenmon-Montag, 20. Februar - Rosenmon-
tagtagtagtagtag
19 Uhr - Oermter Marienberg:
Eucharistiefeier
Dienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. Februar
9 Uhr - St. Antonius Kirche: Eu-
charistiefeier, anschl. gemeinsa-
mes Rosenkranzgebet
Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 22. 22. 22. 22. 22. F F F F Februar - ebruar - ebruar - ebruar - ebruar - AscherAscherAscherAscherAscher-----
mittwochmittwochmittwochmittwochmittwoch
8 Uhr - St. Nikolaus Schule Wort-
gottesdienst mit Spendung des

Aschekreuzes
9 Uhr - St. Antonius Kirche: Eu-
charistiefeier mit Spendung des
Aschekreuzes
9.30 Uhr - St. Nikolaus Kirche:
Kindergartengottesdienst mit
Spendung des Aschekreuzes
11 Uhr - St. Antonius Kirche: Kin-
dergartengottesdienst mit Spen-
dung des Aschekreuzes
19 Uhr - St. Nikolaus Kirche: Eu-
charistiefeier mit Spendung des
Aschekreuzes
Donnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. Februar
9 Uhr - St. Nikolaus Kirche: Eu-
charistiefeier
Freitag, 24. Februar - Hl. Matt-Freitag, 24. Februar - Hl. Matt-Freitag, 24. Februar - Hl. Matt-Freitag, 24. Februar - Hl. Matt-Freitag, 24. Februar - Hl. Matt-
hias hias hias hias hias Apostel,Apostel,Apostel,Apostel,Apostel, F F F F Festestestestest
8.15 Uhr - St. Nikolaus Kirche:
Schulgottesdienst 4. Schuljahr

10 Uhr - St. Antonius-Haus: Eu-
charistiefeier in der Kapelle - nurnurnurnurnur
für Pfür Pfür Pfür Pfür Personen aus dem ersonen aus dem ersonen aus dem ersonen aus dem ersonen aus dem Antonius-Antonius-Antonius-Antonius-Antonius-
Haus und den dazugehörigenHaus und den dazugehörigenHaus und den dazugehörigenHaus und den dazugehörigenHaus und den dazugehörigen
WohnungenWohnungenWohnungenWohnungenWohnungen
Samstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. Februar
14 Uhr - St. Nikolaus Kirche: Erst-
beichte der Erstkommunionkinder,
anschl. Gewänder-Anprobe
18.30 Uhr - St. Nikolaus Kirche:
Eucharistiefeier
Sonntag, 26. Februar 1. Fasten-Sonntag, 26. Februar 1. Fasten-Sonntag, 26. Februar 1. Fasten-Sonntag, 26. Februar 1. Fasten-Sonntag, 26. Februar 1. Fasten-
sonntagsonntagsonntagsonntagsonntag
9 Uhr - St. Antonius Kirche: Eu-
charistiefeier, zugleich Besin-
nungstag der Schützen im Bezirk
Geldern
11.30 Uhr - Ev. Kirche Issum:
ökum. Krabbelgottesdienst
15 Uhr - St. Nikolaus Kirche: Tauf-

feier
Getauft wird das Kind David In-
genpaß, Amselweg.
Aus dem Leben der GemeindeAus dem Leben der GemeindeAus dem Leben der GemeindeAus dem Leben der GemeindeAus dem Leben der Gemeinde
Seelsorgeteam Sankt Anna:
Dechant Stefan Keller, Neustraße
22, Tel. 02835 445761 oder 0173
9217868
Diakon Helmut van den Berg,
Bahnstraße 4. Tel. 02835 1774
Diakon Alfred Weggen, Vogt-von-
Belle-Platz 3, Tel. 02835 1336
Pastoralreferent Raphael Runde,
Neustraße 22, Tel. 0174 637 03 88
Pfarrbüro geschlossenPfarrbüro geschlossenPfarrbüro geschlossenPfarrbüro geschlossenPfarrbüro geschlossen
Das Pfarrbüro bleibt Rosenmon-
tag in Sevelen und Rüselsdiens-
tag in Issum geschlossen.
Seniorentreff in SevelenSeniorentreff in SevelenSeniorentreff in SevelenSeniorentreff in SevelenSeniorentreff in Sevelen
Der Seniorentreff trifft sich jeden
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Donnerstag um 14.30 Uhr im Pfarr-
heim in Sevelen. Das nächste Tref-
fen ist am 23. Februar. Eine Al-
tersgrenze gibt es nicht, wer sich
angesprochen fühlt, ist herzlich
willkommen. Ansprechperson ist
Gabi Kämmerer Tel.02835 6436.
Ökum. KrabbelgottesdienstÖkum. KrabbelgottesdienstÖkum. KrabbelgottesdienstÖkum. KrabbelgottesdienstÖkum. Krabbelgottesdienst
Zum ökum. Krabbelgottesdienst
laden wir und die evangelische
Kirchengemeinde Issum alle Krab-
bel- und Kita-Kinder gemeinsam
mit ihren Geschwisterkindern, El-
tern, Großeltern, etc. am Sonn-
tag, 26. Februar, um 11.30 Uhr in
die ev. Kirche in Issum ein. Das
Thema lautet: „Alles meins“; sagt
der Rabe.
Buch über MissbrauchsstudieBuch über MissbrauchsstudieBuch über MissbrauchsstudieBuch über MissbrauchsstudieBuch über Missbrauchsstudie
„Das Ausmaß des sexuellen Miss-
brauchs Minderjähriger durch ka-
tholische Priester erschüttert seit
vielen Jahren die Öffentlichkeit.
Nach wie vor besteht Aufklärungs-
bedarf: Was erlitten die Betroffe-
nen? Wer waren die Täter und
was begünstigte die Taten? Wie
reagierten die Kirchenleitungen

Evangelische Kirchengemeinde Issum
Wochenspruch: „Seht, wir gehen
hinauf nach Jerusalem, und es
wird alles vollendet werden, was
geschrieben ist durch die Prophe-
ten von dem Menschensohn.“ (Lu-
kas 18,31)
Herzliche Einladung zu folgendenHerzliche Einladung zu folgendenHerzliche Einladung zu folgendenHerzliche Einladung zu folgendenHerzliche Einladung zu folgenden
Gottesdiensten und Gottesdiensten und Gottesdiensten und Gottesdiensten und Gottesdiensten und VVVVVerererereranstaltun-anstaltun-anstaltun-anstaltun-anstaltun-
gen:gen:gen:gen:gen:
Sonntag, 19. Februar (Estomihi)Sonntag, 19. Februar (Estomihi)Sonntag, 19. Februar (Estomihi)Sonntag, 19. Februar (Estomihi)Sonntag, 19. Februar (Estomihi)
10 Uhr - Gottesdienst, Pfarrerin
Stroband-Latour
anschließend Kirchenkaffee im
Gemeindehaus
15 Uhr - Trauercaf, Gem. Haus
Montag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. Februar
15 Uhr - Caf Kontakty, Gem.-Haus
16.30 bis 18.30 Uhr - Bücherei
geöffnet
19.30 Uhr - AGO-Band, Kirche
Dienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. Februar
9 Uhr - Eltern-Kind-Gruppe, Gem.-
Haus
17 bis 18.30 Uhr - Bücherei geöffnet
Mittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. Februar
19.30 Uhr - Kantorei, Gem.-Haus
Donnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. Februar
10 bis 11 Uhr - Bücherei geöffnet
17 bis 18.30 Uhr - Bücherei geöffnet
19 Uhr - CROSSroad Jugendgrup-
pe, Gem.-Haus
Freitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. Februar
8 Uhr - Schulgottesdienst,
4. Schulj.
Samstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. Februar
9.30 Uhr - Konfitreffen, Gem.-Haus
Neustart des Neustart des Neustart des Neustart des Neustart des TTTTTrrrrrauercafsauercafsauercafsauercafsauercafs

Sie haben einen lieben Menschen
verloren und trauern. Über die
Beisetzung hinaus möchten wir
für Sie da sein. Deshab haben wir
in der ev. Kirchengemeinde das
Angebot eines Trauercafs, das am
3. Sonntag jeden Monats statt-
findet. Hier treffen sich Trauern-
de, um gemeinsam den Verlust
des Angehörigen im Gespräch und
Gebet zu bewältigen. Kleine Ge-
schichten oder Texte, die speziell
ausgewählt werden, sollen Anre-
gungen für das Gespräch und den
Austausch geben. Raum ist natür-
lich auch für eigene, persönliche
Geschichten. Hierzu möchten wir
Sie recht herzlich einladen! Das
nächste Treffen ist am Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,
19.19.19.19.19. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,, um 15 Uhr im ev um 15 Uhr im ev um 15 Uhr im ev um 15 Uhr im ev um 15 Uhr im ev.....
GemeindehausGemeindehausGemeindehausGemeindehausGemeindehaus.
Kirchenkreis-ChorKirchenkreis-ChorKirchenkreis-ChorKirchenkreis-ChorKirchenkreis-Chor-Projekt „Die-Projekt „Die-Projekt „Die-Projekt „Die-Projekt „Die
Schöpfung“ (Oratorium für Soli,Schöpfung“ (Oratorium für Soli,Schöpfung“ (Oratorium für Soli,Schöpfung“ (Oratorium für Soli,Schöpfung“ (Oratorium für Soli,
Chor und Orchester)Chor und Orchester)Chor und Orchester)Chor und Orchester)Chor und Orchester)
Neu ist das Chorprojekt des Kir-
chenkreises Kleve unter der Lei-
tung von Kreiskantor Mathias
Staut. Zum Mitsingen sind alle
Menschen, die Erfahrung im Chor-
gesang haben, herzlich eingela-
den. Geprobt wird immer freitags
um 19.30 Uhr in Issum, Xanten
oder Goch (nach Probenplan). Die
Proben dauern in der Regel ca.
120 Minuten. Der Konzerttermin
wird voraussichtlich im Herbst
sein. Nähere Informationen fin-

den Sie im Schaukasten oder auf
der Homepage. Infos und Anmel-
dungen erhalten Sie auch beim
Kreiskantor Mathias Staut (Tel.
02823/9444-50 oder
mathias.staut@ekir.de).
JubelkonfirmationJubelkonfirmationJubelkonfirmationJubelkonfirmationJubelkonfirmation
Wir feiern Goldene (50jähriges
Jubiläum), Diamantene (60jähri-
ges Jubiläum), Eiserne (65jähri-
ges Jubiläum), Gnaden- (70jähri-
ges Jubiläum) Kronjuwelen-
(75jähriges Jubiläum) und Eichen-
konfirmation (80jähriges Jubilä-
um) miteinander. Gefeiert wird
diesmal also das Jubiläum der
Konfirmationen von 1973, 1963,
1958, 1953, 1948 und 1943!
Sollten Sie zu einem der Jahrgän-
ge gehören, der eines dieser Jubi-
läen in diesem Jahr feiert, melden
Sie sich bitte gerne bis zum 15.
März im Gemeindebüro an. Selbst-
verständlich dürfen Sie sich auch
anmelden, wenn Sie in einem an-
deren Ort konfirmiert wurden.
Die Jubilarinnen und Jubilare, die
noch in Issum wohnen und deren
Konfirmation damals im Kirchen-
buch eingetragen wurde, werden
per Brief eingeladen. Sollten Sie
Adressen von Personen wissen,
die weggezogen sind, ist das Ge-
meindebüro für einen Hinweis sehr
dankbar. Wenn Sie selbst keine
Post erhalten, aber ein Jubiläum
in diesem Jahr haben, melden Sie

sich bitte ebenfalls bald möglich.
Leider können wir keine lücken-
lose Feststellung der Jubilare ga-
rantieren, da die Eintragungen in
den Kirchenbüchern nicht immer
die entsprechenden Informatio-
nen hergeben. Wir bitten an die-
ser Stelle um ihr Verständnis.
Wenn Sie Fragen dazu haben,
melden Sie sich gerne im Gemein-
debüro!
Die Feier der JubelkonfirmationDie Feier der JubelkonfirmationDie Feier der JubelkonfirmationDie Feier der JubelkonfirmationDie Feier der Jubelkonfirmation
findet am Sonntag,findet am Sonntag,findet am Sonntag,findet am Sonntag,findet am Sonntag, 2. 2. 2. 2. 2.     April,April,April,April,April, um um um um um
10 Uhr statt.10 Uhr statt.10 Uhr statt.10 Uhr statt.10 Uhr statt. Im  Im  Im  Im  Im Anschluss gibtAnschluss gibtAnschluss gibtAnschluss gibtAnschluss gibt
es ein gemeinsames Mittagessenes ein gemeinsames Mittagessenes ein gemeinsames Mittagessenes ein gemeinsames Mittagessenes ein gemeinsames Mittagessen
im Gemeindehaus.im Gemeindehaus.im Gemeindehaus.im Gemeindehaus.im Gemeindehaus.
Unsere Homepage:
www.evangelischekircheissum.de
Hier finden Sie weitere Informatio-
nen und Beiträge, u.a. auch Predig-
ten zum Herunterladen bzw. Hören!
Pfarrerin Yvonne Brück, Schulstr.
2 ist unter Tel. 446 765 /
yvonne.brueck@ekir.de erreich-
bar.
Gemeindebüro, Schulstr. 6,
Tel. 445 414 / issum@ekir.
Öffnungszeit: Montag von 15 bis
18.30 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12
Uhr. Bitte melden Sie sich außer-
halb dieser Zeiten gerne schrift-
lich, per Mail oder auf dem Anruf-
beantworter - die Mitarbeiterin
des Gemeindebüros wird
möglichst zeitnah antworten.
Am Rosenmontag, 20. Februar, ist
das Gemeindebüro geschlossen.

und das soziale Umfeld auf die
Vorwürfe und Vorfälle? Für das
Bistum Münster gehen die Autor/
innen diesen Fragen nach und
zeichnen ein präzises Bild für die
Zeit zwischen 1945 und 2020. In
zwölf ausführlichen Fallstudien,
einer breit angelegten quantita-
tiven Erfassung sowie vertiefen-
den Kapiteln zu den verschiede-
nen, am Kontext des Missbrauchs
und seiner Vertuschung beteilig-
ten Akteure werden Dynamiken
und Auswirkungen dieser Verbre-
chen umfassend sichtbar.“ (Buch-
cover Missbrauchsstudie)
Das Buch „Macht und sexueller
Missbrauch in der katholischen
Kirche“ können Sie auf Anfrage in
der katholischen Bücherei in Se-
velen oder in den Pfarrbüros aus-
leihen.
Kath.Kath.Kath.Kath.Kath. öffentliche Bücherei St. öffentliche Bücherei St. öffentliche Bücherei St. öffentliche Bücherei St. öffentliche Bücherei St.     An-An-An-An-An-
tonius Sevelentonius Sevelentonius Sevelentonius Sevelentonius Sevelen
Neben neuen Bilderbüchern fin-
den Sie bei uns Romane, Krimis,
Kinderbücher, Kindersachbücher,
Tiptoi-Bücher, Jugendbücher so-

wie Hörbücher, Hörspiele und
DVDs. Die Bücherei hat an folgen-
den Tagen geöffnet:
sonntags 10.45 bis 12 Uhr und
donnerstags 16.15 Uhr bis 17.30
Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ki-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-Shop in Is-
sum, Kapellener Straße 2
Öffnungszeiten: Montag bis Don-
nerstag 10 bis 12.30 Uhr, Mitt-
woch und Freitag 15 bis 17.30 Uhr,
jeden 1. Samstag im Monat 10 bis
12.30 Uhr
SCHUUB Second-Hand-ShopSCHUUB Second-Hand-ShopSCHUUB Second-Hand-ShopSCHUUB Second-Hand-ShopSCHUUB Second-Hand-Shop
Haushaltswaren,Haushaltswaren,Haushaltswaren,Haushaltswaren,Haushaltswaren, in Issum, Mit-
telstraße 5
Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag 10 bis 12.30 Uhr, Dienstag bis
Freitag 15 bis 17.30 Uhr, jeden 1.
Samstag im Monat 10 bis 12.30

Uhr
Ki-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-Shop in Se-
velen, Kuyckheide 5
Öffnungszeiten: Montag bis Sams-
tag 10 bis 12.30 Uhr, Dienstag bis
Freitag zusätzlich von 15 bis 17.30
Uhr
Sie möchten Ware abgeben!
Immer zu den Öffnungszeiten in
einem der Läden von Ki-IsS und in
SCHUUB!
Öffnungszeiten der Pfarrbüros:Öffnungszeiten der Pfarrbüros:Öffnungszeiten der Pfarrbüros:Öffnungszeiten der Pfarrbüros:Öffnungszeiten der Pfarrbüros:
E-Mail: stanna-issum@bistum-
muenster.de, Tel. 95606
in Sevelen - Marienstraße 21a:in Sevelen - Marienstraße 21a:in Sevelen - Marienstraße 21a:in Sevelen - Marienstraße 21a:in Sevelen - Marienstraße 21a:
Montag und Mittwoch: 9 bis 12
Uhr
in Issum - Neustraße 22:in Issum - Neustraße 22:in Issum - Neustraße 22:in Issum - Neustraße 22:in Issum - Neustraße 22: Diens-
tag, Donnerstag und Freitag: 9 bis
12 Uhr, Donnerstag: 15 bis 17.30
Uhr
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 24. Februar 2023Freitag, 24. Februar 2023Freitag, 24. Februar 2023Freitag, 24. Februar 2023Freitag, 24. Februar 2023

17. Februar17. Februar17. Februar17. Februar17. Februar
Apotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur Herrlichkeit
Vogt-von-Belle-Platz 6, Issum, Tel: 02835-4488050
Stern Stern Stern Stern Stern ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Annastr. 23, Kevelaer, Tel: 02832-5187
Löwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHG
Venloer Str. 33, Straelen, Tel: 02834-1814

18. Februar18. Februar18. Februar18. Februar18. Februar
Ventalis-ApothekeVentalis-ApothekeVentalis-ApothekeVentalis-ApothekeVentalis-Apotheke
Moerser Str. 290, Kamp-Lintfort, Tel: 02842-9048113
Löwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-Apotheke
Hochstr. 99, Kerken-Aldekerk, Tel: 02833-4406
Cuypers-ApothekeCuypers-ApothekeCuypers-ApothekeCuypers-ApothekeCuypers-Apotheke
Antwerpener-Platz 1, Kevelaer, Tel: 02823-9893900
Hirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-Apotheke
Markt 8, Xanten, Tel: 02801-3024

19. Februar19. Februar19. Februar19. Februar19. Februar
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Burgstr. 14-16, Alpen, Tel: 02802-2170
Martinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-Apotheke
Veerter Dorfstr. 22a, Geldern, Tel: 02831-5081
Rathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-Apotheke
Busmannstr. 58, Kevelaer, Tel: 02832-5295
Lavendel-ApothekeLavendel-ApothekeLavendel-ApothekeLavendel-ApothekeLavendel-Apotheke
Hochstr. 5, Neukirchen-Vluyn, Tel: 02845-3002

20. Februar20. Februar20. Februar20. Februar20. Februar
Barbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-Apotheke
Annastr. 1, Geldern, Kevelaerer Str. 2, Geldern, Tel: 02831-9766188
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apotheke OHGe OHGe OHGe OHGe OHG
Hochstr. 75, Sonsbeck, Tel: 02838-91966
Linden-ApothekeLinden-ApothekeLinden-ApothekeLinden-ApothekeLinden-Apotheke
Andreas-Bräm-Str. 12a, Neukirchen-Vluyn, Tel: 02845-944130
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Kuhstr. 19, Rheinberg, Tel: 02844-1353

21. Februar21. Februar21. Februar21. Februar21. Februar
Drachen-ApothekeDrachen-ApothekeDrachen-ApothekeDrachen-ApothekeDrachen-Apotheke
Issumer Str. 73, Geldern, Tel: 02831-6979
GrGrGrGrGrafschafterafschafterafschafterafschafterafschafter-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Leineweberplatz 5, Neukirchen-Vluyn, Tel: 02845-1622

22. Februar22. Februar22. Februar22. Februar22. Februar
Galenus-ApothekeGalenus-ApothekeGalenus-ApothekeGalenus-ApothekeGalenus-Apotheke
Markt 36, Geldern, Tel: 02831-5376
Elefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-Apotheke
Freiherr-vom-Stein-Str. 10, Kamp-Lintfort, Tel: 02842-13029
RömerRömerRömerRömerRömer-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apotheke OHG Neuhoff u.Kruge OHG Neuhoff u.Kruge OHG Neuhoff u.Kruge OHG Neuhoff u.Kruge OHG Neuhoff u.Krug
Römerstr. 16-18, Rheinberg, Tel: 02843-6116

23. Februar23. Februar23. Februar23. Februar23. Februar
Gelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-Cuypers
Clemensstr. 4, Geldern, Tel: 02831-9760255
Einhorn-ApothekeEinhorn-ApothekeEinhorn-ApothekeEinhorn-ApothekeEinhorn-Apotheke
Gelder Str. 8, Rheinberg, Tel: 02843-2274

Wasserwerk / GasversorgungWasserwerk / GasversorgungWasserwerk / GasversorgungWasserwerk / GasversorgungWasserwerk / Gasversorgung
02835 / 4489994
Störungsstelle RWEStörungsstelle RWEStörungsstelle RWEStörungsstelle RWEStörungsstelle RWE
0800 4112244
GefahrenabwehrGefahrenabwehrGefahrenabwehrGefahrenabwehrGefahrenabwehr
Sofortige Unterbringung, Kata-
strophenschutz, Munitionsfunde,
Gewässerschäden durch Öl, Gift-
unfälle, u. a. während der Dienst-
zeiten
02835 - 10 16
Bereitschaftsdienst für Aufgaben
der Gefahrenabwehr außerhalb
der Dienstzeiten
0173 2668400
Bitte rufen Sie nur in dringenden
Fällen der Gefahrenabwehr an,
wenn die Dringlichkeit nicht bis
zu den Dienststunden der Verwal-
tung aufgeschoben werden kann.
UmwelttelefonUmwelttelefonUmwelttelefonUmwelttelefonUmwelttelefon
02835 - 10 16
Straßenbeleuchtung/Störungs-Straßenbeleuchtung/Störungs-Straßenbeleuchtung/Störungs-Straßenbeleuchtung/Störungs-Straßenbeleuchtung/Störungs-
meldungmeldungmeldungmeldungmeldung
02835 - 10 52
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Jahreshauptversammlung
des Reiterverein Blücher Sevelen e.V.
Der Reiterverein Blücher Sevelen
e.V. lädt am 3. März um 19.30 Uhr
zur Jahreshauptversammlung ins
Lokal Esters, Sevelen. Herzlich
willkommen sind alle Mitglieder
und natürlich auch die Eltern der
Jugendlichen.
Wichtige Punkte stehen auf der
Tagesordnung:
In diesem Jahr ist der Reiterver-
ein Ausrichter der Sommerkirmes
Sevelen.
Die Mitglieder haben somit die
ehrenvolle Aufgabe einen Festket-
tenträger, sowie 2 Adjutanten aus

ihren Reihen zu wählen. Weiterhin
wird in diesem Zusammenhang ein
neuer Vereinsdress für offizielle
Veranstaltungen vorgestellt.
Ebenso wird die geplante Reit-
hallenerweiterung ein großes The-
ma sein. Der Vorstand wird über
den aktuellen Stand informieren
und über das weitere Vorgehen
abstimmen lassen.
Aus dem Vorstand stehen turnus-
gemäß zur Wahl:
Der 1. Vorsitzende Karl-Heinz Ter-
hoeven, Geschäftsführer Karl
Leurs, sowie Beisitzer Nik Kei-

pert.
Zur Versammlung werden neben
Kartoffelsalat auch wieder Pom-
mes mit Würstchen serviert!
Unter www.rv-sevelen.de sind das
Mitgliederanschreiben mit der
kompletten Tagesordnung sowie
zahlreiche weitere Info abrufbar.
Für dieses Jahr sind diese Termi-
ne geplant:
25./26. Februar25./26. Februar25./26. Februar25./26. Februar25./26. Februar Dressurlehrgang,
Trainer: Albert Pedram
10.-12. März10.-12. März10.-12. März10.-12. März10.-12. März Springlehrgang,
Trainer: Roel Holhuizen
7.7.7.7.7.     AprilAprilAprilAprilApril Karfreitag Osterfeuer,

Halle Terhoeven
12.12.12.12.12.     AprilAprilAprilAprilApril Dressurlehrgang, Trai-
ner: Regine Mispelkamp
15.15.15.15.15.     AprilAprilAprilAprilApril Sitzschulung nach Ecker-
hart Meiners, Trainer: Christiane
Daniel
3./4.. Juni3./4.. Juni3./4.. Juni3./4.. Juni3./4.. Juni Sevelener Reitertage
7.7.7.7.7. Juni Juni Juni Juni Juni Turniergelände aufräumen,
Grillabend für alle Helfer
24./25. Juni24./25. Juni24./25. Juni24./25. Juni24./25. Juni Kirmes Sevelen (Wir
stellen den Festkettenträger!)
5.5.5.5.5.     AugustAugustAugustAugustAugust Sommer-Camp (Über-
nachtungswochenende)
21./22. Oktober21./22. Oktober21./22. Oktober21./22. Oktober21./22. Oktober 4-Kampf in
Rheurdt

Endlich wieder Karneval
Nach zweijähriger Zwangspause konnten
die Issumer endlich wieder richtig Karneval
feiern

Hollywood im Karneval, Ko&Ka
kann’s allemal lautete das Motto
der diesjährigen Session.
Es war ein stimmungsvolles Pro-
gramm. Den Anfang machte der
Trommlerchorps Rheinklänge. In
neuen Kostüm stimmten sie das
Publikum ein.
Anschließend marschierten der
Elferrat, die Garden und Prinz
Pöksken auf die Bühne. Präsiden-
tin Pia begrüßte das Publikum.
Das Programm startete mit den
Kleinsten, den Zappelfüßen. Der
Nachwuchs tanzte sich in die Her-
zen des Publikums.
Das selbst ein 80. Geburtstag ins
Wanken gerät, wenn die Tochter
von ihrem Mann nach 35 Ehejah-
ren verlassen wird aber Oma fei-
ern will und dann die Wogen glät-
tet. Wozu braucht man einen
Mann, wenn man Ouzo hat, ist
Oma’s Motto. Musikalisch ging es
weiter mit Magdalena Daniels.
Anschließend trug Rolf Pester,
gekonnt wie immer, ein Stück über
Veganer vor. Die Ko&Ka Marie-
chen brillierten mit ihrem Tanz und
brachten den Saal zum Beben.
Es folgte Jutta Martens mit Stim-
mungsliedern zum Mitsingen.
Brigitte Viefers erzählte uns von
Max und Moritz den beiden Tu-
nicht-Gut im Jahre 2023.
Die Funken der Traumgarde zeig-
ten uns einen Tanz der Extraklas-
se. Das Publikum war begeistert.

Die Trauerschnallen waren erneut
auf der Suche nach einem Mann.
Ihr komisches Talent entdeckten
Klaus Viefers und Frank Dahms in
einem Zwiegespräch.
Ein letztes Mal auf der Bühne
waren die „Sixtie’s“. Wie entsetz-
lich die Wechseljahre sind, erzähl-
te unsere Präsidentin Pia Rennen.
Die wunderbaren Jahre ihrer Kind-
heit beschrieben musikalisch die
„Schwarzen Schafe“.
Der Issumer Nachtwächter, Hans-
Willi Leenings erlebt so manche
Nacht Dinge, die besser im Dun-
keln bleiben sollten. Er ist seit 55
Jahren der Garant für hervorra-
gende Büttenreden. Gemäß dem
Motto, kamen etliche Hollywood
Stars und begeisterten ihr Publi-
kum. Sie sind unsere Lieblings-
gäste, Schlabber und Latz sind der
Meinung, dass Fitnessstudio’s völ-
lig überflüssig sind.
Er steht auf den Tischen und es
gibt kein Halten mehr. Franz Bör-
der zeigte dass Stimmung machen
sein Leben ist.
Simply the rest, der Zusammen-
schluss von zwei Garden bewies,
dass sie trotz Ehe, Baby, Studium
nichts verlernt hatten.
Den krönenden Abschluss der Sit-
zung, bildeten wie immer, unsere
Hofsänger. Natürlich blieb keiner
mehr sitzen. Es wurde gesungen,
geschunkelt und die Fröhlichkeit
kannte keine Grenzen.

Der Heimat-
und
Verkehrsverein
Issum e.V.
lädt ein
Kostümparty im
Bürgersaal Issum
Am Karnevalssamstag, 18. Febru-
ar, ab 20.11 Uhr erwarten wir
wieder die schönsten Kostüm-
ideen bei der Kostümparty im Bür-
gersaal am Vogt von Belle Platz.
Wie schon in den vergangenen
Jahren wird ein Feuerwerk an Far-
ben und Motiven zu sehen sein.
Mit guter Musik und toller Stim-
mung feiern wir in die jecken Tage

hinein.
Es werden unter anderem die
schönsten Karnevalskostüme ge-
sucht.
Eine Jury wird aus den Teilneh-
mern Kostüme prämieren.
Jeweils eine Gruppe mit mehr als
4 Personen, sowie eine Gruppe
bis 4 Personen.
Einzelkostüme Frauen und Einzel-
kostüm Männer, alle werden Prei-
se gewinnen.
Eintritt 7 Euro incl. zwei Lose für
die Verlosung am Rüseldensdags-
zug, Dienstag, 21. Februar, ab
14.11 Uhr
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Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien FDParteien FDParteien FDParteien FDParteien FDP

FDP-Fraktion im Dialog
mit den Bürgern

Ende: Aus der Arbeit der Parteien FDP

Die Rats- und Ausschussmitglie-
der der FDP-Ratsfraktion stehen
den Bürgern jeweils montags in
der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr
für Fragen, Anregungen und Kritik
telefonisch zur Verfügung. Am

Montag, dem 20. Februar 2023
erreichen Sie PPPPPatrick atrick atrick atrick atrick TTTTTomaschekomaschekomaschekomaschekomaschek
(interfraktionelle Arbeitsgruppe
für Digitales) unter 0171 -
5442377.

Thomas Pieper

Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünen

Sie fragen, wir antworten.

Ende: Aus der Arbeit der Parteien Bündnis90 / Die Grünen

Jede Zeit hat ihre Farbe.Jede Zeit hat ihre Farbe.Jede Zeit hat ihre Farbe.Jede Zeit hat ihre Farbe.Jede Zeit hat ihre Farbe.

Welche Themen werden aktuell im
Rat oder den Ausschüssen be. spro-
chen? Welche Entscheidungen ste-
hen an? Was berät unsere Fraktion
Bündnis 90 / Die Grünen? Ihnen
liegt etwas besonders am Herzen?
Sprechen Sie mit uns. Per Email an
andrea.preuss@gruene-issum.de,
oder Sie rufen einfach an:
02835.444121.

Frank Schulmeyer

Qualitätssiegel Deutsche Schachschule
an der BGS für fünf Jahre verlängert

Endlich wieder Wintersportfest
an der Brüder-Grimm-Schule
Am Mittwoch, 1. Februar, fand das
sogenannte Wintersportfest an
der Brüder-Grimm Schule nach
drei Jahren coronabedingter Pau-
se endlich wieder statt.
Die Aufregung war groß, da ja vie-
le Kinder und auch Eltern dieses
besondere Sportevent zum ers-
ten Mal erleben durften. Somit
bereiteten sich alle Schüler und
Schülerinnen schon einige Wochen
vorher im Sportunterricht auf das
Wintersportfest vor.
Um 8 Uhr fiel der Startschuss der
Sportveranstaltung zunächst für

die vierten Klassen in der Sport-
halle der Brüder-Grimm-Schule
am Vogt-von-Belle Platz. Im Laufe
des Morgens betätigten sich alle
Klassen bewegungsfreudig und
voller Motivation an einem auf-
gebauten Sportparcour mit zehn
Stationen, der unterschiedliche
sportliche Kompetenzen forderte.
Im Sinne eines Zirkeltrainings
wurden Übungen zum Thema Kraft,
Gleichgewicht und Ausdauer an-
geboten. An den Stationen z.B.
mit dem Namen „Rutschpartie“
oder „Schneeball-Wurfschule“

wurde balanciert, gespurtet, auf
Ziele geworfen, Hockey gespielt,
Seilchen gesprungen, Kraftübun-
gen ausgeführt usw. Die Kinder
absolvierten klassenweise die
Übungen mit einem Partner und
konnten sich so in ihrer Bewe-
gungspause gegenseitig anfeu-
ern. Es herrschte eine mitreißen-
de und tolle Atmosphäre.
Für die Zuschauer war ein buntes
Treiben zu beobachten und viele
Kinder, die nicht nur die sportli-
che Betätigung genossen, sondern
vor allem auch die gemeinschaft-

liche Aktion. Viele Eltern unter-
stützten die Veranstaltung als
Zeitnehmer und Punktrichter. Sie
spornten alle Kinder mit Begeis-
terung an und sorgten so ebenfalls
für sehr gute Stimmung. An dieser
Stelle bedankt sich das Team und
die Schülerschaft der Brüder-
Grimm-Schule noch einmal bei
allen Helfern für ein sehr gelun-
genes Wintersportfest 2023.

Seit 2017 darf sich die Brüder-
Grimm Schule „Deutsche Schach-
schule“ nennen. Dieses Qualitäts-
siegel ist eine besondere Aus-
zeichnung, die von der Deutschen
Schachjugend an solche Schulen
vergeben wird, denen es gelingt,
Schach zu einem wichtigen Be-
standteil des schulischen Lebens
zu machen. Bestimmte Anforde-
rungen müssen erfüllt werden, um
diese Auszeichnung zu erhalten.
So muss z.B. neben genügend
Spiel- und Lehrmaterial auch eine
feste Räumlichkeit zur Verfügung
stehen. Eine lehrende Person
muss ein Schachpatent bzw. eine
Trainerlizenz besitzen und
mindestens eine Schach-AG an-
bieten. Außerdem ist eine Voraus-
setzung, dass die Kinder an schul-

internen bzw. externen Turnieren teilnehmen.
Durch das außerordentliche Engagement von
Herrn Wolfgang Buhren, Hausmeister an der BGS,
werden diese Kriterien alle erfüllt. Alle Kinder
der Brüder-Grimm Schule haben die Möglichkeit
während ihrer gesamten Grundschulzeit die
Schach-AG zu besuchen. Das Angebot wird von
einer großen Anzahl der Schüler und Schüler-
innen genutzt und es konnten schon viele Tur-
niererfolge erreicht werden. Zusätzlich können
die Kinder und Eltern auch noch dem Schul-
schachverein besuchen. Dieser wurde ebenfalls
von W. Buhren gegründet. Im vergangenen Jahr
durfte sich die Brüder-Grimm Schule auch über
einen Besuch von Chessy, dem Maskottchen der
Deutschen Schachjugend, und dem Schachmobil
freuen. Nun wurde das Qualitätssiegel für wei-
tere fünf Jahre verlängert und alle Beteiligten
sind sich sicher, dass diese Auszeichnung dazu
motiviert, weiterhin mit viel Spaß und Erfolg
Schach zu spielen.


